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Allgemeines Informationsblatt zur Wohngebäudeversicherung

Angaben zu Ihrem Antrag nach der Informationspflichtenverordnung 
Sie erhalten mit dieser Übersicht eine vereinfachte Darstellung der wichtigsten Grundlagen zu Ihrem Versicherungsantrag. Sie sollen nicht die detaillierten Unterlagen ersetzen, die Sie bis zum 
Versicherungsabschluss von uns erhalten. Bitte gehen Sie bei Fragen unmittelbar auf Ihren Ansprechpartner zu. 

Allgemeine Informationen zur Öffentlichen Sachversicherung Braunschweig
Adresse der Öffentlichen Theodor-Heuss-Str. 10, 38122 Braunschweig, Telefon 05 31 / 20 20, Telefax 05 31 / 2 02 15 95, eMail: service@oeffentliche.de

Rechtsform Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz  Braunschweig

Handelsregister Registernummer 8875

Hauptgeschäftstätigkeit Betrieb von Schaden- und Unfallversicherungen

Aufsichtsbehörde  Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Friedrichswall 1, 30159 Hannover, 
  Telefon 0511/1200, Fax 0511/1205770, eMail: poststelle@mw.niedersachsen.de

Bedingungen und Umfang des Versicherungsschutzes
Allgemeine Versicherungsbedingungen Vertragsbestimmungen zur Wohngebäudeversicherung (Formular-Nr. HUS SVB 17 2016-01) mit den Allgemeinen Bedingungen für die Wohngebäude-

versicherung (VGB 2012). 

Anwendbares Recht Auf Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.

Merkmale der Versicherungsleistung Die wesentlichen Merkmale Ihres Versicherungsvertrags entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag. Für das Versicherungsverhältnis gelten die Vertragsbestim-
mungen zur Wohngebäudeversicherung (Formular-Nr. HUS SVB 17 2016-01) mit den Allgemeinen Bedingungen für die Wohngebäudeversicherung 
(VGB 2012). 

Beitrag Den Gesamtbeitrag der Versicherung entnehmen Sie bitte dem Antrag. Dieser gilt für den vereinbarten Zahlungsrhythmus, enthält die gesetzliche Ver-
sicherungssteuer und gegebenenfalls den Ratenzahlungszuschlag. Sofern Sie einzelne, selbstständige Verträge abgeschlossen haben, werden die 
Jahresbeiträge hierfür im Antrag gesondert ausgewiesen.

Mahngebühren Im Falle einer Mahnung bei Zahlungsverzug erheben wir eine Gebühr von zurzeit 5,– Euro.

Zahlungsrhythmus Den Zahlungsrhythmus und die Fälligkeit entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag. Die Beiträge können per Lastschriftverfahren oder per Überweisung (außer 
bei monatlicher Zahlungsweise) beglichen werden. Die Fälligkeit richtet sich nach dem von Ihnen gewählten Versicherungsbeginn und dem Zahlungs-
rhythmus Ihrer Versicherung.

Gültigkeitsdauer befristeter Angebote
Wir sind an unser Angebot 14 Tage gebunden. Sollten Sie sich später dafür entscheiden, machen wir Ihnen ein neues Angebot. Die angegebenen Leistungen und Beiträge setzen voraus, dass wir 
den Antrag anhand Ihrer Angaben – und eventuell weiterer von Ihnen autorisierter Informationswege –  geprüft haben und annehmen können.

Wie kommt der Vertrag zustande und wann beginnt der Versicherungsschutz?
Der Vertrag kommt zustande, sofern wir Ihren Antrag annehmen. Die Versicherung beginnt zu dem im Versicherungsschein genannten Zeitpunkt.

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, eMail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die 
Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Absatz 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den 
§§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 
Der Widerruf ist zu richten an:

Öffentliche Sachversicherung Braunschweig, Theodor-Heuss-Straße 10, 38122 Braunschweig. Fax: 05 31 / 2 02-15 95. eMail: service@oeffentliche.de 

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz, und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil des Beitrags, wenn Sie zugestimmt haben, 
dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil des Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten. Dieser 
Beitrag entspricht für jeden Tag, an dem Versicherungsschutz bestand, 1/360 des im Versicherungsschein ausgewiesenen jährlichen Gesamtbeitrags. Zahlen Sie den Beitrag halbjährlich, ist dies 
1/180 des ausgewiesenen halbjährlichen Gesamtbeitrags, bei vierteljährlicher Zahlweise 1/90 des vierteljährlichen Gesamtbeitrags und bei monatlicher Zahlweise 1/30 des monatlichen Gesamt-
beitrags.

Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Wenn Sie den Beitrag bis zum Widerruf noch nicht gezahlt haben, führt dies dazu, 
dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der 
wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind.

Besondere Hinweise

Wenn auf Ihren besonderen Antrag vorläufige Deckung gewährt worden ist, endet diese mit Eingang des Widerrufs bei uns gleichfalls. Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren aus-
drücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

Ende der Widerrufsbelehrung

Laufzeit und Kündigung des Vertrags
Den Vertragsbeginn und die Laufzeit entnehmen Sie bitte dem Antrag. Ist der Vertrag mit einer Laufzeit von einem Jahr abgeschlossen, verlängert er sich stillschweigend mit dem Ablauf der Ver- 
tragslaufzeit um ein Jahr und weiter von Jahr zu Jahr, wenn nicht Sie in Textform oder wir in Schriftform den Vertrag unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist kündigen. Dies gilt auch, 
wenn für die erste Laufzeit nach Abschluss des Vertrags deshalb weniger als ein Jahr vereinbart ist, um die folgenden Versicherungsjahre zu einem bestimmten Kalendertag, z. B. dem 1. Januar 
eines jeden Jahres, beginnen zu lassen.

Ist eine Vertragslaufzeit von weniger als einem Jahr vereinbart, endet der Vertrag zum Ablauftermin automatisch, ohne dass es einer gesonderten Kündigung bedarf. Des Weiteren existieren außer- 
ordentliche Kündigungsrechte (z. B. nach einer Obliegenheitsverletzung) und Sonderkündigungsrechte (z. B. nach einer Beitragserhöhung). Die konkrete Ausgestaltung können Sie  Abschnitt A 
§ 16 und Abschnitt B § 8 und 9  der VGB 2012  entnehmen.

Kündigungen müssen in Textform (z. B. Brief, Fax, eMail) erfolgen.

Anwendbares Recht
Es findet auf das gesamte Vertragsverhältnis, auch vor dem Abschluss, das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gelten die inländischen
Gerichtsstände gemäß Abschnitt B § 21 VGB 2012.

Sprache
Die Vertragsbedingungen und alle Informationen sind deutsch geschrieben. Die Kommunikation während der Laufzeit des Vertrags erfolgt nur in deutscher Sprache.

Was können Sie tun, wenn Sie mit uns einmal unzufrieden sind?
Falls Sie einmal mit uns unzufrieden sein sollten, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Berater im Außendienst. Selbstverständlich steht Ihnen auch die Direktion in Braunschweig zur Ver-
fügung.

Unser Unternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann e. V. Im Falle von Beschwerden können Sie sich als Verbraucher an den Ombudsmann wenden. Die Adresse lautet: Ver-
sicherungsombudsmann e. V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin, Telefon 0800/3696000, Fax 0800/3699000, eMail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de. Auch nach Inanspruchnahme des 
kostenlosen, außer gerichtlichen Streitschlichtungsverfahrens können Sie weitere Rechtswege begehen. Wir haben uns hingegen verpflichtet, die Entscheidungen des Ombudsmanns zu akzeptieren.

Sie haben weiterhin die Möglichkeit, sich an die Aufsichtsbehörde zu wenden: Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Friedrichswall 1, 30159 Hannover, Telefon 0511/1200, 
Fax 0511/1205770, eMail: poststelle@mw.niedersachsen.de.

Ihre Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon unberührt.
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§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden (Versicherungsfall), generelle 

Ausschlüsse
§ 2 Brand, Blitzschlag, Implosion, Luftfahrzeuge
§ 3 Leitungswasser
§ 4 Sturm, Hagel
§ 5 Versicherte und nicht versicherte Sachen, Versicherungsort
§ 6 Wohnungs- und Teileigentum
§ 7 Versicherte Kosten
§ 8 Mehrkosten
§ 9 Mietausfall, Mietwert
§ 10 Versicherungswert, Versicherungssumme
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versicherung, Unterversicherung
§ 12 Beitrag in der Gleitenden Neuwertversicherung und deren 

Anpassung
§ 13 Entschädigungsberechnung
§ 14 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung
§ 15 Sachverständigenverfahren
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cherungsnehmers vor dem Versicherungsfall, Sicherheitsvor-
schriften

§ 17 Besondere gefahrerhöhende Umstände
§ 18 Veräußerung der versicherten Sachen

Abschnitt B
§ 1 Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters 

bis zum Vertragsschluss
§ 2 Beginn des Versicherungsschutzes, Dauer und Ende des Vertrags
§ 3 Beiträge, Versicherungsperiode
§ 4 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags, Folgen verspäteter 

Zahlung oder Nichtzahlung
§ 5 Folgebeitrag
§ 6 Lastschriftverfahren
§ 7 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
§ 8 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
§ 9 Gefahrerhöhung
§ 10 Überversicherung
§ 11 Mehrere Versicherer
§ 12 Versicherung für fremde Rechnung
§ 13 Aufwendungsersatz
§ 14 Übergang von Ersatzansprüchen
§ 15 Kündigung nach dem Versicherungsfall
§ 16 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen
§ 17 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen
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§ 20 Verjährung
§ 21 Gerichtsstand
§ 22 Anzuwendendes Recht
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§ 24 Beitragsanpassungsklausel

Abschnitt A

§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden (Versicherungsfall), 
generelle Ausschlüsse

1.  Versicherungsfall
 Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, 

die durch
a)  Feuer

– Brand
– Blitzschlag
– Explosion
– Implosion
– Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeugs, seiner Teile 

oder seiner Ladung, 
b)  Leitungswasser,
c)  Sturm, Hagel,

 zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen.
 Jede der Gefahrengruppen nach a), b) und c) kann auch einzeln 

versichert werden. 

2.  Ausschlüsse Krieg, Innere Unruhen, Kernenergie, Ter rorakte 
und wegen Wirtschafts-, Handels- oder Finanz sanktionen 
bzw. Embargos
a)  Ausschluss Krieg 
 Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir-

kende Ursachen nicht auf Schäden durch Krieg, kriegsähn-
liche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder 
Aufstand.

b)  Ausschluss Innere Unruhen
 Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir-

kende Ursachen nicht auf Schäden durch innere Unruhen.
c)  Ausschluss Kernenergie
 Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir-

kende Ursachen nicht auf Schäden durch Kernenergie, 
nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen.

d)  Ausschluss Terrorakte
 Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir-

kende Ursachen nicht auf Schäden durch Terrorakte. Ter-
rorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder Per-
sonengruppen zur Erreichung politischer, religiöser, ethni-
scher oder ideologischer Ziele, die geeignet sind, Angst 
oder Schrecken in der Bevölkerung oder Teilen der Bevöl-
kerung zu verbreiten und dadurch auf eine Regierung oder 
staatliche Einrichtung Einfluss zu nehmen.

e) Ausschluss wegen Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsank-
tionen bzw. Embargos

 Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmun-
gen – Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem 
keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirt-
schafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos 
der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutsch-
land entgegenstehen. 

 Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsank-
tionen bzw. Embargos, die durch die Vereinigten Staaten 
von Amerika in Hinblick auf den Iran erlassen werden, soweit 
dem nicht europäische oder deutsche Rechtsvorschriften 
entgegenstehen.

3.  Besondere Vereinbarung
 Einschluss Terrorakte bis 10.000.000 Euro Versicherungssumme.
 Abweichend von 1 Nr. 2 d) gelten Schäden durch Terrorakte als 

mitversichert, sofern die Versicherungssumme 10.000.000 Euro 
nicht übersteigt.

 Die Versicherung von Schäden durch Terrorakte kann vom Ver-
sicherer jederzeit ohne Einhalten einer Frist schriftlich gekündigt 
werden. Die Kündigung wird eine Woche nach Zugang wirksam.

 Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht Gebrauch, so 
kann der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Einhalten einer 
Frist oder zum Ende der laufenden Versicherungsperiode in Text-
form  kündigen.

§ 2 Feuer (Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Luftfahr-
zeuge)

1.  Versicherte Gefahren und Schäden
 Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, 

die durch
a)  Brand,
b)  Blitzschlag,
c) Explosion, Implosion,
d)  Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeugs, seiner Teile oder 

seiner Ladung
 zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen.

2.  Brand
 Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd 

entstanden ist oder ihn verlassen hat und das sich aus eigener 
Kraft auszubreiten vermag.

3.  Blitzschlag
 Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf 

Sachen.
 Überspannungs-, Überstrom- oder Kurzschlussschäden an 

elektrischen Einrichtungen und Geräten sind nur versichert, 
wenn an Sachen auf dem Grundstück, auf dem der Versiche-
rungsort liegt, durch Blitzschlag Schäden anderer Art entstan-
den sind. Spuren eines Blitzschlags an diesem Grundstück, an 
dort befindlichen Antennen oder anderen Sachen als elektrischen 
Einrichtungen und Geräten stehen Schäden anderer Art gleich.

4.  Explosion, Implosion 
a)  Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von 

Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende 
Kraftäußerung. 

Allgemeine Wohngebäude-Versicherungsbedingungen (VGB 2012 – Wert 1914)
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 Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.) 
liegt nur vor, wenn seine Wandung in einem solchen Umfang 
zerrissen wird, dass ein plötzlicher Ausgleich des Druckun-
terschieds innerhalb und außerhalb des Behälters stattfin-
det. Wird im Innern eines Behälters eine Explosion durch 
chemische Umsetzung hervorgerufen, so ist ein Zerreißen 
seiner Wandung nicht erforderlich.

b)  Implosion ist ein plötzlicher, unvorhersehbarer Zusammen-
fall eines Hohlkörpers durch äußeren Überdruck infolge 
eines inneren Unterdruckes.

5.  Nicht versicherte Schäden
 Nicht versichert sind 

a) ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch 
Erdbeben; 

b)  Sengschäden; 
c)  Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch die 

im Verbrennungsraum auftretenden Explosionen, sowie 
Schäden, die an Schaltorganen von elektrischen Schaltern 
durch den in ihnen auftretenden Gasdruck entstehen;

 Die Ausschlüsse gemäß b) und c) gelten nicht für Schäden, die 
dadurch verursacht wurden, dass sich an anderen Sachen eine 
versicherte Gefahr gemäß Nr. 1 verwirklicht hat.

6.  Besondere Vereinbarungen
a)  In Ergänzung zum Versicherungsschutz für Blitzschlag-

schäden nach Nr. 3 leistet der Versicherer Entschädigung 
auch für Schäden, die an versicherten elektrischen Einrich-
tungen und Geräten durch Überspannung, Überstrom und 
Kurzschluss infolge eines Blitzes oder durch sonstige 
atmosphärisch bedingte Elektrizität entstehen.

 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf 15 
Prozent der Versicherungssumme. Eine Erhöhung der 
Entschädigungsgrenze kann vereinbart werden.

b)  In Ergänzung zum Versicherungsschutz für Brandschäden 
nach Nr. 1 leistet der Versicherer Entschädigung auch für 
Schäden, die an versicherten Sachen dadurch entstehen, 
dass sie einem Nutzfeuer oder der Wärme zur Bearbeitung 
oder zu sonstigen Zwecken ausgesetzt werden; dies gilt 
auch für Sachen, in denen oder durch die Nutzfeuer oder 
Wärme erzeugt, vermittelt oder weitergeleitet wird.

c)  Sofern vereinbart, wird der als entschädigungspflichtig 
errechnete Betrag je Versicherungsfall um den vereinbarten 
Selbstbehalt gekürzt.

§ 3 Leitungswasser

1.  Bruchschäden innerhalb von Gebäuden

 Der Versicherer leistet Entschädigung für innerhalb von Gebäu-
den eintretende

a)  frostbedingte und sonstige Bruchschäden an Rohren 
aa)  der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen) oder 

den damit verbundenen Schläuchen,
bb)  der Warmwasser- oder Dampfheizung sowie Klima-, 

Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen,
cc)  von Wasserlösch- oder Berieselungsanlagen,
dd)  von Regenfallrohren,
ee)  von Zisternenanlagen, 

 sofern diese Rohre nicht Bestandteil von Heizkesseln, 
Boilern oder vergleichbaren Anlagen sind;

b)  frostbedingte Bruchschäden an nachfolgend genannten 
Installationen:
aa)  Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, 

Armaturen (z. B. Wasser- und Absperrhähne, Ventile, 
Geruchsverschlüsse, Wassermesser) sowie deren 
Anschlussschläuche;

bb)  Heizkörper, Heizkessel, Boiler oder vergleichbare Teile 
von Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, 
Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen.

 Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukörper, ein-
schließlich der Bodenplatte.

 Rohre von Solarheizungsanlagen auf dem Dach gelten als Rohre 
innerhalb des Gebäudes.

 Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind Rohre und Ins-
tallationen unterhalb der Bodenplatte (tragend oder nicht tragend) 
nicht versichert.

2.  Bruchschäden außerhalb von Gebäuden
 Der Versicherer leistet Entschädigung für außerhalb von Gebäu-

den eintretende frostbedingte und sonstige Bruchschäden an 

den Zuleitungsrohren der Wasserversorgung oder an den Roh-
ren der Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, 
Wärmepumpen-, oder Solarheizungsanlagen soweit

a)  diese Rohre der Versorgung versicherter Gebäude oder 
Anlagen dienen und

b)  die Rohre sich auf dem Versicherungsgrundstück befinden 
und

c)  der Versicherungsnehmer die Gefahr trägt.

3.  Nässeschäden

 Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, 
die durch bestimmungswidrig austretendes Leitungswasser 
zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen.

 Das Leitungswasser muss aus 

a)  Rohren der Wasserversorgung (Zu- und Ableitungen) oder 
damit verbundenen Schläuchen, den mit diesem Rohrsys-
tem verbundenen sonstigen Einrichtungen oder deren 
wasserführenden Teilen, 

b)  Einrichtungen der Warmwasser- oder Dampfheizung, 

c)  Klima- Wärmepumpen oder Solarheizungsanlagen, 

d)  Wasserlösch- und Berieselungsanlagen, 

e)  Wasserbetten und Aquarien, 

f)  im Gebäude verlaufenden Regenfallrohren, 

g)  aus im Gebäude befindlichen Rohren und sonstigen Ein-
richtungen von Zisternenanlagen 

 ausgetreten sein.

 Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus Klima-, Wärmepumpen- oder 
Solarheizungsanlagen sowie Wasserdampf stehen Leitungs-
wasser gleich.

4.  Nicht versicherte Schäden

a)  Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen Schäden durch

aa)  Regenwasser aus Fallrohren außerhalb von Gebäuden.

bb)  Plansch- oder Reinigungswasser,

cc)  Schwamm,

dd)  Schimmel, es sei denn, sie werden als unmittelbare 
Folge des versicherten Schadens nachgewiesen; 

ee)  Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewässer, 
Überschwemmung oder Witterungsniederschläge oder 
einen durch diese Ursachen hervorgerufenen Rückstau;

ff)   Erdbeben Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch;
gg)  Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Lei-

tungswasser nach Nr. 3 die Erdsenkung oder den 
Erdrutsch verursacht hat;

hh)  Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall oder 
Absturz eines Luftfahrzeugs, seiner Teile oder seiner 
Ladung;

ii)   Öffnen der Sprinkler oder Bedienen der Berieselungs-
düsen wegen eines Brandes, durch Druckproben oder 
durch Umbauten oder Reparaturarbeiten an dem 
versicherten Gebäude oder an der Wasserlösch- oder 
Berieselungsanlage;

jj)   Sturm, Hagel;
kk)  Leitungswasser aus Eimern, Gießkannen oder sonsti-

gen mobilen Behältnissen.

b)  Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden 
an Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfer-
tig sind und an den in diesen Gebäuden oder Gebäudetei-
len befindlichen Sachen.

5.  Besondere Vereinbarung

a)  In Erweiterung von Nr. 1b) ersetzt der Versicherer auch 
sonstige Bruchschäden an Armaturen (z. B. Wasser- und 
Absperrhähne, Ventile, Wassermesser, Geruchsverschlüsse). 
Ausgeschlossen sind Bruchschäden an bereits defekten 
Armaturen.

 Weiterhin ersetzt der Versicherer die Kosten für den Aus-
tausch der zuvor genannten Armaturen, soweit dieser 
Austausch infolge eines Versicherungsfalles gemäß Nr. 3a) 
im Bereich der Rohrbruchstelle notwendig ist.

 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 1 % der 
Versicherungssumme begrenzt.

b)  Der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je 
Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.
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§ 4 Sturm, Hagel

1.  Versicherte Gefahren und Schäden

 Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, 
die zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen
a)  durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Hagels 

auf versicherte Sachen oder auf Gebäude, in denen sich 
versicherte Sachen befinden;

b)  dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume 
oder andere Gegenstände auf versicherte Sachen oder auf 
Gebäude, in denen sich versicherte Sachen befinden, wirft;

c)  als Folge eines Schadens nach Nr.1 a) oder b) an versicher-
ten Sachen;

d)  durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Hagels 
auf Gebäude, die mit dem versicherten Gebäude oder 
Gebäuden, in denen sich versicherte Sachen befinden, 
baulich verbunden sind;

e)  dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume 
oder andere Gegenstände auf Gebäude wirft, die mit dem 
versicherten Gebäude oder Gebäuden, in denen sich ver-
sicherte Sachen befinden, baulich verbunden sind.

2.  Sturm
 Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens 

Windstärke 8 nach Beaufort (Windgeschwindigkeit mindestens 
62 km/Stunde).

 Ist die Windstärke für den Schadenort nicht feststellbar, so wird 
Windstärke 8 unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass
a)  die Luftbewegung in der Umgebung des Versicherungs-

grundstücks Schäden an Gebäuden in einwandfreiem 
Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen anderen 
Sachen angerichtet hat, oder dass

b)  der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des 
versicherten Gebäudes oder des Gebäudes, in dem sich 
die versicherten Sachen befunden haben, oder mit diesem 
Gebäude baulich verbundenen Gebäuden, nur durch Sturm 
entstanden sein kann.

3.  Hagel
 Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von Eiskör-

nern.

4.  Nicht versicherte Schäden
a)  Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende 

Ursachen Schäden durch
aa)  Sturmflut,
bb)  Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz 

durch nicht ordnungsgemäß geschlossene Fenster, 
Außentüren oder andere Öffnungen, es sei denn, dass 
diese Öffnungen durch Sturm oder Hagel entstanden 
sind und einen Gebäudeschaden darstellen;

cc)  Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz 
eines Luftfahrzeugs, seiner Teile oder seiner Ladung;

dd)  weitere Elementargefahren (Überschwemmung, Erd-
beben, Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen, 
Vulkanausbruch);

ee)  Schäden durch Leitungswasser oder Rohrbruch,
ff)   das Abgleiten von Schnee- und/oder Eismassen (z. B. 

gleitender oder rutschender Schnee als sog. Dachla-
winen)

gg)  die Einwirkung von Nässe oder Feuchtigkeit, soweit 
nicht ein durch Schneedruck verursachter Gebäude-
schaden vorliegt.

b)  Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden 
an
aa)  Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugs-

fertig sind und an den in diesen Gebäuden oder 
Gebäudeteilen befindlichen Sachen;

bb)  Laden- und Schaufensterscheiben.

5.  Besondere Vereinbarungen
 Der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je Ver-

sicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.

§ 5 Versicherte und nicht versicherte Sachen, Versicherungs-
ort

1.  Beschreibung des Versicherungsumfangs
 Versichert sind die in dem Versicherungsschein bezeichneten 

Gebäude mit ihren Gebäudebestandteilen und Gebäudezubehör 

einschließlich unmittelbar an das Gebäude anschließender 
Terrassen auf dem im Versicherungsschein bezeichneten Ver-
sicherungsgrundstück.

2.  Definitionen
a)  Gebäude im Sinne dieser Regelungen sind mit dem Erdbo-

den verbundene Bauwerke, die der überwiegenden Nutzung 
zu Wohnzwecken bestimmt sind und gegen äußere Einflüsse 
schützen können.

b)  Gebäudebestandteile sind in ein Gebäude eingefügte 
Sachen, die durch ihre feste Verbindung mit dem Gebäude 
ihre Selbstständigkeit verloren haben. Dazu gehören auch 
Einbaumöbel bzw. Einbauküchen, die individuell für das 
Gebäude raumspezifisch geplant und gefertigt sind.

c)  Gebäudezubehör sind bewegliche Sachen, die sich im 
Gebäude befinden oder außen am Gebäude angebracht 
sind und der Instandhaltung bzw. überwiegenden Zweck-
bestimmung des versicherten Gebäudes dienen. Als 
Gebäudezubehör gelten ferner Müllboxen sowie Klingel- und 
Briefkastenanlagen auf dem Versicherungsgrundstück. 

d)  Als Grundstückbestandteile gelten die mit dem Grund und 
Boden des Versicherungsgrundstücks fest verbundenen 
Sachen.

e)  Versicherungsgrundstück ist das Flurstück/sind die Flur-
stücke, auf dem das versicherte Gebäude steht (Versiche-
rungsort). Teilen sich mehrere Gebäude ein Flurstück, so 
gilt als Versicherungsort derjenige Teil des Flurstücks, der 
durch Einfriedung oder anderweitige Abgrenzung dem/den 
im Versicherungsschein bezeichneten Gebäude(n) aus-
schließlich zugehörig ist.

3.  Ausschlüsse
a)  Nicht versichert sind Photovoltaikanlagen sowie deren 

zugehörige Installationen (z. B. Solarmodule, Montagerah-
men, Befestigungselemente, Mess-, Steuer- und Regel-
technik, Wechselrichter und Verkabelung). 

 Eine Mitversicherung kann vereinbart werden.
b)  Nicht versichert sind in das Gebäude nachträglich eingefügte 

– nicht aber ausgetauschte – Sachen, die ein Mieter oder 
Wohnungseigentümer auf seine Kosten beschafft oder 
übernommen hat und daher hierfür die Gefahr trägt. Eine 
anderweitige Vereinbarung über die Gefahrtragung ist vom 
Versicherungsnehmer nachzuweisen. 

 Eine Mitversicherung kann vereinbart werden. 
c)  Elektronisch gespeicherte Daten und Programme sind keine 

Sachen. Kosten für die Wiederherstellung von elektronisch 
gespeicherten Daten und Programmen sind nur versichert, 
soweit dies gesondert im Versicherungsvertrag vereinbart ist.

4.  Gesondert versichert
 Grundstücksbestandteile sind gemäß folgender abschließenden 

Aufzählung versichert, soweit sie sich auf dem im Versicherungs-
schein bezeichneten Grundstück befinden:
a)  Carports,
b)  Gewächs- und Gartenhäuser,
c)  Grundstückseinfriedungen (auch Hecken),
d)  Hof- und Gehwegbefestigungen,
e)  Hundehütten und Kleinsttierställe,
f)  Masten- und Freileitungen,
g)  Wege- und Gartenbeleuchtungen,
h)  freistehende Außenkamine,
i)  Sandkästen, Kinderschaukeln, Klettergerüste.

 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf 1 Prozent 
der Versicherungssumme. Eine Erhöhung der Entschädigungs-
grenze kann vereinbart werden.

§ 6 Wohnungs- und Teileigentum

1.  Ist bei Verträgen mit einer Gemeinschaft von Wohnungseigen-
tümern der Versicherer wegen des Verhaltens einzelner Woh-
nungseigentümer ganz oder teilweise leistungsfrei, so kann er 
sich hierauf gegenüber den übrigen Wohnungseigentümern 
wegen deren Sondereigentums sowie deren Miteigentumsanteile 
nicht berufen.

 Der Wohnungseigentümer, in dessen Person der Verwirkungs-
grund vorliegt, hat dem Versicherer die darauf entfallenden 
Aufwendungen zu ersetzen.

2.  Die übrigen Wohnungseigentümer können verlangen, dass der 
Versicherer sie auch insoweit entschädigt, als er gegenüber 
einzelnen Miteigentümern leistungsfrei ist, sofern diese zusätz-
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liche Entschädigung zur Wiederherstellung des gemeinschaft-
lichen Eigentums verwendet wird.

 Der Wohnungseigentümer, in dessen Person der Verwirkungs-
grund vorliegt, ist verpflichtet, dem Versicherer diese Mehrauf-
wendungen zu erstatten.

3.  Für die Gebäudeversicherung bei Teileigentum gelten Nr. 1 und 
Nr. 2 entsprechend.

§ 7 Versicherte Kosten

1.  Versicherte Kosten
 Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendi-

gen und tatsächlich angefallenen

a)  Aufräumungs- und Abbruchkosten
 für das Aufräumen und den Abbruch versicherter Sachen 

sowie für das Wegräumen und den Abtransport von Schutt 
und sonstigen Resten dieser Sachen zum nächsten Abla-
gerungsplatz und für das Ablagern und Vernichten;

b)  Bewegungs- und Schutzkosten
 die dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wiederher-

stellung oder Wiederbeschaffung versicherter Sachen 
andere Sachen bewegt, verändert oder geschützt werden 
müssen;

c)  Kosten für Verkehrssicherungsmaßnahmen 
 für die Beseitigung einer durch den Eintritt eines Versiche-

rungsfalles entstandenen Gefahr innerhalb oder außerhalb 
des Grundstücks, auf dem sich die versicherten Gebäude 
befinden, zu der der Versicherungsnehmer auf Grund 
gesetzlicher oder öffentlich- rechtlicher Vorschriften ver-
pflichtet ist;

d)  Reparaturkosten für provisorische Maßnahmen
 für zu dem Schaden in einem angemessenen Verhältnis 

stehende provisorische Reparaturmaßnahmen zum Schutz 
versicherter Sachen;

e)  Bewachungskosten 
 für die Bewachung versicherter Sachen, wenn die versi-

cherten Gebäude infolge eines Versicherungsfalles unbe-
wohnbar wurden und Schließvorrichtungen und sonstige 
Sicherungen keinen ausreichenden Schutz bieten.

 Ersetzt werden die Kosten bis zu dem Zeitpunkt, in dem 
die Schließvorrichtungen oder sonstige Sicherungen wieder 
voll gebrauchsfähig sind, längstens für die Dauer von 24 
Stunden.

 Die Entschädigung für versicherte Kosten gemäß a) bis d) ist je 
Versicherungsfall auf 15 Prozent der Versicherungssumme 
begrenzt. Eine Erhöhung der Entschädigungsgrenze kann ver-
einbart werden.

§ 8 Mehrkosten

1.  Versicherte Mehrkosten
 Der Versicherer ersetzt die infolge eines Versicherungsfalles 

tatsächlich entstandenen Aufwendungen für notwendige Mehr-
kosten durch
a)  behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen;
b)  Preissteigerungen nach Eintritt des Versicherungsfalles.

2.  Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbe-
schränkungen
a)  Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschrän-

kungen sind Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass 
die versicherte und vom Schaden betroffene Sache aufgrund 
öffentlich-rechtlicher Vorschriften nicht in derselben Art und 
Güte wiederhergestellt oder wiederbeschafft werden darf.

b)  Soweit behördliche Anordnungen vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles erteilt wurden, sind die dadurch entstehenden 
Mehrkosten nicht versichert. 

 War aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften die Nutzung 
der Sachen zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles ganz 
oder teilweise untersagt, sind die dadurch entstehenden 
Mehrkosten nicht versichert.

c)  Wenn die Wiederherstellung der versicherten und vom 
Schaden betroffenen Sache aufgrund behördlicher Wie-
derherstellungsbeschränkungen nur an anderer Stelle 
erfolgen darf, werden die Mehrkosten nur in dem Umfang 
ersetzt, in dem sie auch bei Wiederherstellung an bisheriger 
Stelle entstanden wären.

d)  Mehrkosten infolge Preissteigerungen, die dadurch entste-
hen, dass sich die Wiederherstellung durch behördliche 
Wiederherstellungsbeschränkungen verzögert, werden 
gemäß Nr. 3 ersetzt.

e)  Mehrkosten infolge von behördliche Wiederherstellungs-
beschränkungen, die es untersagen, verwertbare Reste der 
versicherten, vom Schaden betroffenen Sachen zu verwer-
ten, sind versichert.

f)  Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die 
Mehrkosten nur im Verhältnis des Zeitwertes zum Neuwert 
ersetzt.

3.  Mehrkosten durch Preissteigerungen nach Eintritt des 
Versicherungsfalles

a)  Mehrkosten durch Preissteigerungen sind Aufwendungen 
für Preissteigerungen versicherter und vom Schaden betrof-
fener Sachen zwischen dem Eintritt des Versicherungsfalles 
und der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung.

b)  Wenn der Versicherungsnehmer die Wiederherstellung oder 
Wiederbeschaffung nicht unverzüglich veranlasst, werden 
die Mehrkosten nur in dem Umfang ersetzt, in dem sie auch 
bei unverzüglicher Wiederherstellung oder Wiederbeschaf-
fung entstanden wären.

c)  Mehrkosten infolge von außergewöhnlichen Ereignissen, 
behördlichen Wiederherstellungs- oder Betriebsbeschrän-
kungen oder Kapitalmangel sind nicht versichert.

 Sofern behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen die 
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung der versicherten 
und vom Schaden betroffenen Sachen verzögern, werden 
die dadurch entstandenen Preissteigerungen jedoch ersetzt.

d) Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die 
Mehrkosten nur im Verhältnis des Zeitwerts zum Neuwert 
ersetzt.

4.  Entschädigung

 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 15 Prozent der 
Versicherungssumme, mindestens 50.000 Euro, begrenzt. Eine 
Erhöhung der Entschädigungsgrenze kann vereinbart werden.

§ 9 Mietausfall, Mietwert

1.  Mietausfall, Mietwert

 Der Versicherer ersetzt

a)  den Mietausfall einschließlich fortlaufender Mietnebenkos-
ten, wenn Mieter von Wohnräumen infolge eines Versiche-
rungsfalles zu Recht die Zahlung der Miete ganz oder 
teilweise eingestellt haben;

b)  den ortsüblichen Mietwert von Wohnräumen einschließlich 
fortlaufender Nebenkosten im Sinne des Mietrechts, die 
der Versicherungsnehmer selbst bewohnt und die infolge 
eines Versicherungsfalles unbenutzbar geworden sind, falls 
dem Versicherungsnehmer die Beschränkung auf einen 
benutzbar gebliebenen Teil der Wohnung nicht zugemutet 
werden kann;

c)  auch einen durch behördliche Wiederherstellungsbeschrän-
kungen verursachten zusätzlichen Mietausfall bzw. Mietwert.

2.  Haftzeit

a)  Mietausfall oder Mietwert werden bis zu dem Zeitpunkt 
ersetzt, in dem die Räume wieder benutzbar sind, höchstens 
jedoch für 12 Monate seit dem Eintritt des Versicherungs-
falles.

b)  Mietausfall oder Mietwert werden nur insoweit ersetzt, wie 
der Versicherungsnehmer die mögliche Wiederbenutzung 
nicht schuldhaft verzögert.

3.  Gewerblich genutzte Räume

 Für gewerblich genutzte Räume kann die Versicherung des 
Mietausfalles oder des ortsüblichen Mietwertes vereinbart 
werden.

§ 10 Versicherungswert, Versicherungssumme

1.  Vereinbarte Versicherungswerte
 Als Versicherungswert kann der Gleitende Neuwert, der Neuwert, 

der Zeitwert oder der Gemeine Wert vereinbart werden. Im 
Versicherungsfall kann der Gemeine Wert Anwendung finden, 
wenn die versicherte Sache dauerhaft entwertet ist (siehe d). 
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Der Versicherungswert bildet die Grundlage der Entschädigungs-
berechnung.

a)  Gleitende Neuwert
aa)  Der Gleitende Neuwert ist der Betrag, der aufzuwenden 

ist, um Sachen gleicher Art und Güte in neuwertigem 
Zustand herzustellen, ausgedrückt in Preisen des 
Jahres 1914. Maßgebend sind der ortsübliche Neu-
bauwert einschließlich Architektengebühren sowie 
sonstige Konstruktions- und Planungskosten.

  Bestandteil des Gleitenden Neuwertes sind insoweit 
auch Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass die 
Wiederherstellung der Sachen in derselben Art und 
Güte infolge Technologiefortschritts entweder nicht 
möglich ist oder nur mit unwirtschaftlichem Aufwand 
möglich wäre. Die Ersatzgüter müssen hierbei den 
vorhandenen Sachen möglichst nahe kommen.

bb)  Nicht Bestandteil des Gleitenden Neuwertes sind 
Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbe-
schränkungen, die dadurch entstehen, dass Sachen 
aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften nicht in 
derselben Art und Güte wiederhergestellt werden 
dürfen, es sei denn, dass diese Mehrkosten als Tech-
nologiefortschritt gemäß aa) zu berücksichtigen sind. 
Versicherungsschutz für diese Mehrkosten besteht 
gemäß den Vereinbarungen zu den versicherten Mehr-
kosten.

 Mehrkosten durch Preissteigerungen zwischen dem Eintritt 
des Versicherungsfalles und der Wiederherstellung sind 
ebenfalls nicht Bestandteil des Neuwertes. Versicherungs-
schutz für diese Mehrkosten besteht gemäß den Vereinba-
rungen zu den versicherten Mehrkosten.

cc)  Der Versicherer passt den Versicherungsschutz nach 
a) aa) an die Baukostenentwicklung an (siehe Abschnitt 
A § 12 Nr. 2 VGB 2012). Es besteht insoweit Versiche-
rungsschutz auf der Grundlage des ortsüblichen 
Neubauwertes zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles.

dd)  Wenn sich durch bauliche Maßnahmen innerhalb des 
laufenden Versicherungsjahres der Wert des Gebäudes 
erhöht, besteht bis zum Schluss dieses Jahres auch 
insoweit Versicherungsschutz. 

b)  Neuwert
aa)  Der Neuwert ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um 

Sachen gleicher Art und Güte in neuwertigem Zustand 
herzustellen. Maßgebend ist der ortsübliche Neubau-
wert einschließlich Architektengebühren sowie sonstige 
Konstruktions- und Planungskosten.

  Bestandteil des Neuwertes sind insoweit auch Auf-
wendungen, die dadurch entstehen, dass die Wieder-
herstellung der Sachen in derselben Art und Güte 
infolge Technologiefortschritts entweder nicht möglich 
ist oder nur mit unwirtschaftlichem Aufwand möglich 
wäre. Die Ersatzgüter müssen hierbei den vorhandenen 
Sachen möglichst nahe kommen.

bb)  Nicht Bestandteil des Neuwertes sind Mehrkosten 
durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen, 
die dadurch entstehen, dass Sachen aufgrund öffent-
lich-rechtlicher Vorschriften nicht in derselben Art und 
Güte wiederhergestellt werden dürfen, es sei denn, 
dass diese Mehrkosten als Technologiefortschritt 
gemäß aa) zu berücksichtigen sind. Versicherungsschutz 
für diese Mehrkosten besteht gemäß den Vereinba-
rungen zu den versicherten Mehrkosten.

 Mehrkosten durch Preissteigerungen zwischen dem Eintritt 
des Versicherungsfalles und der Wiederherstellung sind 
ebenfalls nicht Bestandteil des Neuwertes. Versicherungs-
schutz für diese Mehrkosten besteht gemäß den Vereinba-
rungen zu den versicherten Mehrkosten. 

c)  Zeitwert

 Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert des Gebäudes 
(siehe b) abzüglich der Wertminderung insbesondere durch 
Alter und Abnutzungsgrad.

d)  Gemeiner Wert

 Der Gemeine Wert ist der erzielbare Verkaufspreis für das 
Gebäude oder für das Altmaterial.

 Ist Versicherung zum Gleitenden Neuwert, Neuwert oder 
Zeitwert vereinbart und ist das Gebäude zum Abbruch 
bestimmt oder sonst dauernd entwertet, so ist Versiche-
rungswert lediglich der gemeine Wert. Eine dauernde 

Entwertung liegt insbesondere vor, wenn das Gebäude für 
seinen Zweck nicht mehr zu verwenden ist.

 Der Versicherungswert von Gebäudezubehör und Grund-
stücksbestandteilen, die nicht Gebäude sind, entspricht 
dem für das Gebäude vereinbarten Versicherungswert.

2.  Versicherungssumme
a)  Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und 

Versicherungsnehmer im Einzelnen vereinbarte Betrag, der 
dem Versicherungswert entsprechen soll.

b)  Wenn bauliche Änderungen vorgenommen werden, soll der 
Versicherungsnehmer die Versicherungssumme an den 
veränderten Versicherungswert anpassen.

c)  Ist Neuwert, Zeitwert oder gemeiner Wert vereinbart worden, 
soll der Versicherungsnehmer die Versicherungssumme für 
die versicherte Sache für die Dauer des Versicherungsver-
hältnisse dem jeweils gültigen Versicherungswert anpassen.

d)  Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die Ver-
sicherungssumme nicht dem Versicherungswert, kann die 
Regelung über die Unterversicherung zur Anwendung 
kommen (siehe Abschnitt A §13 Nr. 9 VGB 2012).

3.  Vorsorgeversicherung
 Solange eine Anpassung der Versicherungssumme vereinbart 

ist, erhöht sich der vereinbarte Versicherungswert gemäß Nr. 1 
vom Zeitpunkt dieser Vereinbarung an um einen Vorsorgebetrag 
von 10 Prozent, maximal 50.000 Euro.

§ 11 Ermittlung der Versicherungssumme in der gleitenden 
Neuwertversicherung, Unterversicherung

1. Ermittlung der Versicherungssumme in der gleitenden 
Neuwertversicherung

 Die Versicherungssumme ist nach dem ortsüblichen Neubauwert 
(siehe Abschnitt A § 10 Nr. 1 a) VGB 2012) zu ermitteln, der in 
den Preisen des Jahres 1914 ausgedrückt wird (Versicherungs-
summe „Wert 1914“).

 Die Versicherungssumme gilt als richtig ermittelt, wenn
a)  sie aufgrund einer vom Versicherer anerkannten Schätzung 

eines Bausachverständigen festgesetzt wird;
b)  der Versicherungsnehmer im Antrag den Neubauwert in 

Preisen eines anderen Jahres zutreffend angibt und der 
Versicherer diesen Betrag umrechnet;

c)  der Versicherungsnehmer Antragsfragen nach Größe, 
Ausbau und Ausstattung des Gebäudes zutreffend beant-
wortet und der Versicherer hiernach die Versicherungssumme 
„Wert 1914“ berechnet.

2.  Unterversicherungsverzicht
a)  Wird die nach Nr. 1 ermittelte Versicherungssumme „Wert 

1914“ vereinbart, nimmt der Versicherer bei der Entschä-
digung (einschließlich Kosten und Mietausfall) keinen Abzug 
wegen Unterversicherung vor (Unterversicherungsverzicht).

b)  Ergibt sich im Versicherungsfall, dass die Beschreibung 
des Gebäudes und seiner Ausstattung gemäß Nr. 1 c) von 
den tatsächlichen Verhältnissen bei Vertragsabschluss 
abweicht und ist dadurch die Versicherungssumme „Wert 
1914“ zu niedrig bemessen, so kann der Versicherer nach 
den Regelungen über die Anzeigepflichtverletzungen vom 
Vertrag zurücktreten, kündigen oder eine Vertragsanpassung 
vornehmen; ferner kann er bezüglich der Differenz zwischen 
vereinbarter Versicherungssumme und tatsächlichem Ver-
sicherungswert nach den Regeln der Unterversicherung 
leistungsfrei sein.

c)  Der Unterversicherungsverzicht gilt ferner nicht, wenn der 
der Versicherungssummenermittlung zugrunde liegende 
Bauzustand nach Vertragsabschluss durch wertsteigernde 
bauliche Maßnahmen verändert wurde und die Veränderung 
dem Versicherer nicht unverzüglich angezeigt wurde. Dies 
gilt nicht, soweit der ortsübliche Neubauwert innerhalb des 
zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles laufenden Versiche-
rungsjahres durch bauliche Maßnahmen erhöht wurde.

§ 12 Beitrag in der Gleitenden Neuwertversicherung und deren 
Anpassung

1.  Berechnung des Beitrags
 Grundlagen der Berechnung des Beitrags sind die Versiche-

rungssumme „Wert 1914“, der vereinbarte Beitragssatz sowie 
der Anpassungsfaktor (siehe Nr. 2 a).
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 Der jeweils zu zahlende Jahresbeitrag wird berechnet durch 
Multiplikation des vereinbarten Grundbeitrags 1914 (Versiche-
rungssumme „Wert 1914“ multipliziert mit dem Beitragssatz) mit 
dem jeweils gültigen Anpassungsfaktor.

2.  Anpassung des Beitrags

a)  Der Beitrag verändert sich entsprechend der Anpassung 
des Versicherungsschutzes (siehe Abschnitt A § 10 Nr. 1 a) 
VGB 2012) gemäß der Erhöhung oder Verminderung des 
Anpassungsfaktors.

b) Der Anpassungsfaktor erhöht oder vermindert sich jeweils 
zum 1. Januar eines jeden Jahres für die in diesem Jahr 
beginnende Versicherungsperiode entsprechend dem 
Prozentsatz, um den sich der jeweils für den Monat Mai des 
Vorjahres veröffentlichte Baupreisindex für Wohngebäude 
und der für das zweite Quartal des Vorjahres veröffentlichte 
Tariflohnindex für das Baugewerbe verändert haben. Beide 
Indizes gibt das Statistische Bundesamt bekannt. Bei 
dieser Anpassung wird die Änderung des Baupreisindexes 
zu 80 Prozent und die des Tariflohnindexes zu 20 Prozent 
berücksichtigt. Bei dieser Berechnung wird jeweils auf zwei 
Stellen nach dem Komma gerundet. 

 Der Anpassungsfaktor wird auf zwei Stellen nach dem 
Komma errechnet und gerundet. 

 Soweit bei Rundungen die dritte Zahl nach dem Komma 
eine Fünf oder eine höhere Zahl ist, wird aufgerundet, sonst 
abgerundet.

c)  Der Versicherungsnehmer kann einer Erhöhung des Beitrags 
innerhalb eines Monats, nachdem ihm die Mitteilung über 
die Erhöhung des Anpassungsfaktors zugegangen ist, durch 
Erklärung in Textform widersprechen. Zur Wahrung der Frist 
genügt die rechtzeitige Absendung. Damit wird die Erhöhung 
nicht wirksam. Die Versicherung bleibt dann als Neuwert-
versicherung (siehe Abschnitt A § 10 Nr. 1 b) VGB 2012) in 
Kraft, und zwar zum bisherigen Beitrag und mit einer Ver-
sicherungssumme, die sich aus der Versicherungssumme 
„Wert 1914“ multipliziert mit 1/100 des Baupreisindexes für 
Wohngebäude ergibt, der im Mai des Vorjahres galt.

 In diesem Fall gilt ein vereinbarter Unterversicherungsver-
zicht nicht mehr.

 Das Recht des Versicherungsnehmers auf Herabsetzung 
der Versicherungssumme wegen erheblicher Überversi-
cherung bleibt unberührt.

§ 13 Entschädigungsberechnung

1.  Gleitende Neuwert- und Neuwertversicherung

a)  Der Versicherer ersetzt
aa)  bei zerstörten Gebäuden die ortsüblichen Wiederher-

stellungskosten des Gebäudes (einschließlich der 
Architektengebühren sowie sonstiger Konstruktions- 
und Planungskosten) unmittelbar vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalles,

bb)  bei beschädigten Gebäuden oder sonstigen beschä-
digten Sachen die notwendigen Reparaturkosten 
unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles zuzüg-
lich einer durch die Reparatur nicht ausgeglichenen 
Wertminderung, höchstens jedoch der Versicherungs-
wert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles,

cc)  bei zerstörten oder abhanden gekommenen sonstigen 
Sachen den Wiederbeschaffungspreis von Sachen 
gleicher Art und Güte im neuwertigen Zustand unmit-
telbar vor Eintritt des Versicherungsfalles.

b)  Öffentlich-rechtliche Vorschriften, nach denen die noch 
vorhandene und technisch brauchbare Sachsubstanz der 
versicherten und vom Schaden betroffenen Sache für die 
Wiederherstellung nicht wieder verwendet werden darf, 
werden bei der Entschädigungsberechnung gemäß a) 
berücksichtigt, soweit
aa)  es sich nicht um behördliche Anordnungen handelt, 

die vor Eintritt des Versicherungsfalles erteilt wurden 
oder 

bb)  nicht aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften die 
Nutzung der Sachen zum Zeitpunkt des Versicherungs-
falles ganz oder teilweise untersagt war.

  Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbe-
schränkungen, die dadurch entstehen, dass die ver-
sicherte und vom Schaden betroffene Sache aufgrund 
öffentlich-rechtlicher Vorschriften nicht in derselben 
Art und Güte wiederhergestellt oder wiederbeschafft 

werden darf, werden im Rahmen der Entschädigungs-
berechnung gemäß a) nicht ersetzt, es sei denn, dass 
diese Mehrkosten als Technologiefortschritt im Versi-
cherungswert zu berücksichtigen sind. Versicherungs-
schutz für diese Mehrkosten besteht gemäß den 
Vereinbarungen zu den versicherten Mehrkosten.

c)  Der erzielbare Verkaufspreis von Resten wird bei der Ent-
schädigungsberechnung gemäß a) angerechnet.

2.  Zeitwert

 Der Versicherer ersetzt
a)  bei zerstörten Gebäuden den Neuwert unmittelbar vor 

Eintritt des Versicherungsfalles abzüglich der Wertminderung 
insbesondere durch Alter und Abnutzungsgrad;

b)  bei beschädigten Gebäuden oder sonstigen beschädigten 
Sachen die notwendigen Reparaturkosten unmittelbar vor 
Eintritt des Versicherungsfalles zuzüglich einer durch die 
Reparatur nicht ausgeglichenen Wertminderung, höchstens 
jedoch der Zeitwert unmittelbar vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles;

c)  bei zerstörten oder abhanden gekommenen sonstigen 
Sachen den Wiederbeschaffungspreis von Sachen gleicher 
Art und Güte im neuwertigen Zustand zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses unter Berücksichtigung eines Abzuges 
entsprechend dem insbesondere durch das Alter und den 
Abnutzungsgrad bestimmten Zustand;

d)  Der erzielbare Verkaufspreis von Resten wird bei der Ent-
schädigungsberechnung gemäß a) bis c) angerechnet.

3.  Gemeiner Wert
 Soweit ein Gebäude zum Abbruch bestimmt oder sonst dauer-

haft entwertet ist, werden versicherte Sachen nur unter Zugrun-
delegung des erzielbaren Verkaufspreises ohne Grundstück-
santeile (gemeiner Wert) entschädigt.

4.  Kosten
 Berechnungsgrundlage für die Entschädigung versicherter 

Kosten (siehe Abschnitt A §§ 7 und 8 VGB 2012) ist der Nachweis 
tatsächlich angefallener Kosten unter Berücksichtigung der 
jeweils vereinbarten Entschädigungsgrenzen.

 Ist eine prozentuale Entschädigungsgrenze von der Versiche-
rungssumme vereinbart, gilt folgendes:

a)  in der Gleitenden Neuwertversicherung (siehe Abschnitt A 
§ 10 Nr. 1 a) VGB 2012) berechnet sich die Entschädigung 
aus dem vereinbarten Prozentsatz der Versicherungssumme 
1914, multipliziert mit dem zum Zeitpunkt des Versiche-
rungsfalles für den Vertrag geltenden Anpassungsfaktor 
(siehe Abschnitt A § 12 VGB 2012);

b)  in den Fällen einer Entschädigungsvereinbarung nach 
Neuwert, Zeitwert oder Gemeiner Wert (siehe Abschnitt A 
§ 10 Nr. 1 b) bis 1d) VGB 2012) berechnet sich die Entschä-
digung aus dem vereinbarten Prozentsatz der Versiche-
rungssumme.

5.  Mietausfall, Mietwert

 Der Versicherer ersetzt den versicherten Mietausfall bzw. Miet-
wert bis zum Ende der vereinbarten Haftzeit.

6.  Mehrwertsteuer

a)  Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versiche-
rungsnehmer vorsteuerabzugsberechtigt ist; das Gleiche 
gilt, wenn der Versicherungsnehmer Mehrwertsteuer tat-
sächlich nicht gezahlt hat.

b)  Für die Berechnung der Entschädigung versicherter Kosten 
(siehe Abschnitt A §§ 7 und 8 VGB 2012) und versicherten 
Mietausfalls bzw. Mietwerts (siehe Abschnitt A § 9 VGB 
2012) gilt a) entsprechend.

7.  Neuwertanteil

 In der Gleitenden Neuwertversicherung und der Neuwertversi-
cherung erwirbt der Versicherungsnehmer den Anspruch auf 
Zahlung des Teils der Entschädigung, der den Zeitwertschaden 
übersteigt (Neuwertanteil) nur, soweit und sobald er innerhalb 
von drei Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalles sicherstellt, 
dass er die Entschädigung verwenden wird, um versicherte 
Sachen in gleicher Art und Zweckbestimmung an der bisherigen 
Stelle wiederherzustellen oder wiederzubeschaffen. Ist dies an 
der bisherigen Stelle rechtlich nicht möglich oder wirtschaftlich 
nicht zu vertreten, so genügt es, wenn die Gebäude an anderer 
Stelle innerhalb der Bundesrepublik Deutschland wiederherge-
stellt werden.
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 Der Zeitwertschaden errechnet sich aus der Entschädigung 
nach Nr. 1 a), Nr. 1 b) und Nr. 1 c) unter Berücksichtigung eines 
Abzuges entsprechend dem insbesondere durch das Alter und 
den Abnutzungsgrad bestimmten Zustand. Nr. 6 gilt entspre-
chend.

 Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung des entschädig-
ten Neuwertanteiles an den Versicherer verpflichtet, wenn er die 
auf den Neuwertanteil geleistete Entschädigung schuldhaft nicht 
zur Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung der versicherten 
Sachen verwendet.

8.  Gesamtentschädigung, Kosten auf Weisung des Versiche-
rers

 In der Neu- und Zeitwertversicherung ist die Gesamtentschä-
digung für versicherte Sachen (siehe Abschnitt A § 5 VGB 2012), 
versicherte Kosten (siehe Abschnitt A §§ 7 und 8 VGB 2012) und 
versicherten Mietausfalls bzw. Mietwerts (siehe Abschnitt A § 9 
VGB 2012) je Versicherungsfall auf die Versicherungssumme 
begrenzt. Schadenabwendungs- und Schadenminderungskos-
ten, die auf Weisung des Versicherers entstanden sind, werden 
unbegrenzt ersetzt.

9.  Feststellung und Berechnung einer Unterversicherung
 Ist die Versicherungssumme im Zeitpunkt des Versicherungs-

falles in der Gleitenden Neuwertversicherung (siehe Abschnitt 
A § 10 Nr. 1 a) VGB 2012) ohne Vereinbarung eines Unterversi-
cherungsverzichts, in der Neu- und Zeitwertversicherung sowie 
in der Versicherung zum gemeinen Wert (siehe Abschnitt A § 10 
Nr. 1 b) bis Nr. 1 c) VGB 2012) niedriger als der Versicherungswert 
der versicherten Sachen (Unterversicherung), wird die Entschä-
digung gemäß Nr. 1 bis Nr. 3 in dem Verhältnis von Versiche-
rungssumme zum Versicherungswert nach folgender Berech-
nungsformel gekürzt: Entschädigung = Schadenbetrag multi-
pliziert mit der Versicherungssumme dividiert durch den Versi-
cherungswert. Entsprechendes gilt für die Berechnung versi-
cherter Kosten (siehe Abschnitt A §§ 7 und 8 VGB 2012) und 
versicherten Mietausfalles bzw. Mietwerts (siehe Abschnitt A § 
9 VGB 2012).

§ 14 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

1.  Fälligkeit der Entschädigung
a)  Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des 

Versicherers zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs 
abgeschlossen sind.

 Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung 
des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung beanspru-
chen, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.

b)  Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der 
Entschädigung wird fällig, nachdem der Versicherungsneh-
mer gegenüber dem Versicherer den Nachweis geführt hat, 
dass er die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung 
sichergestellt hat.

2.  Rückzahlung des Neuwertanteils
 Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom Versi-

cherer nach Nr. 1 b) geleisteten Entschädigung einschließlich 
etwaiger nach Nr. 3 b) gezahlter Zinsen verpflichtet, wenn die 
Sache infolge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers 
nicht innerhalb einer angemessenen Frist wiederhergestellt oder 
wiederbeschafft worden ist.

3.  Verzinsung 
 Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechts-

grund eine weitergehende Zinspflicht besteht:
a)  Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines 

Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird – seit 
Anzeige des Schadens zu verzinsen.

b)  Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der 
Entschädigung ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in dem 
der Versicherungsnehmer die Sicherstellung der Wieder-
herstellung oder Wiederbeschaffung versicherter Sachen 
gegenüber dem Versicherer nachgewiesen hat.

c)  Der Zinssatz liegt 1 Prozentpunkt unter dem jeweiligen 
Basiszinssatz des Bürgerlichen Gesetzbuches (§ 247 BGB), 
mindestens jedoch bei 4 Prozent und höchstens bei 6 
Prozent Zinsen pro Jahr.

d)  Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.

4.  Hemmung
 Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, Nr. 3 a) und Nr. 3 

b) ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge 

Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung 
nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

5.  Aufschiebung der Zahlung

 Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

a)  Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungs-
nehmers bestehen;

b)  ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen 
den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus 
Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft;

c)  eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den gesetzlichen 
Bestimmungen über die Sicherung von Realgläubigern nicht 
erfolgte.

§ 15 Sachverständigenverfahren

1.  Feststellung der Schadenhöhe

 Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungs-
falles verlangen, dass die Höhe des Schadens in einem Sach-
verständigenverfahren festgestellt wird.

 Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer und 
Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.

2.  Weitere Feststellungen

 Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf 
weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausgedehnt wer-
den.

3.  Verfahren vor Feststellung

 Für das Sachverständigenverfahren gilt:

a)  Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu 
benennen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen benannt 
hat, kann die andere unter Angabe des von ihr genannten 
Sachverständigen in Textform auffordern, den zweiten 
Sachverständigen zu benennen. Wird der zweite Sachver-
ständige nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang 
der Aufforderung benannt, so kann ihn die auffordernde 
Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht 
ernennen lassen. In der Aufforderung durch den Versiche-
rer ist der Versicherungsnehmer auf diese Folge hinzuwei-
sen.

b)  Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person 
benennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers ist 
oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung steht; 
ferner keine Person, die bei Mitbewerbern oder Geschäfts-
partnern angestellt ist oder mit ihnen in einem ähnlichen 
Verhältnis steht.

c)  Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn 
ihrer Feststellungen einen dritten Sachverständigen als 
Obmann. Die Regelung unter b) gilt entsprechend für die 
Benennung eines Obmannes durch die Sachverständigen. 
Einigen sich die Sachverständigen nicht, so wird der Obmann 
auf Antrag einer Partei durch das für den Schadenort 
zuständige Amtsgericht ernannt.

4.  Feststellung

 Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:

a)  ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten und 
beschädigten versicherten Sachen sowie deren nach dem 
Versicherungsvertrag in Frage kommenden Versicherungs-
werte zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles;

b)  die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten;
c)  die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen;
d)  die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten 

und den versicherten Mietausfall bzw. Mietwert.
e)  den Versicherungswert der nicht vom Schaden betroffenen 

versicherten Sachen zum Zeitpunkt des Versicherungsfal-
les, wenn kein Unterversicherungsverzicht gegeben ist.

5.  Verfahren nach Feststellung
 Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden 

Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sachver-
ständigen voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie 
unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet über die streitig 
gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Feststellungen der 
Sachverständigen gezogenen Grenzen und übermittelt seine 
Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig.

 Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes 
sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nachge-
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wiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage 
erheblich abweichen. Aufgrund dieser verbindlichen Feststel-
lungen berechnet der Versicherer die Entschädigung.

 Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch 
gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachver-
ständigen die Feststellung nicht treffen können oder wollen oder 
sie verzögern.

6.  Kosten

 Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die 
Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes 
tragen beide Parteien je zur Hälfte.

7.  Obliegenheiten

 Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenhei-
ten des Versicherungsnehmers nicht berührt.

§ 16 Vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheiten des 
Versicherungsnehmers vor dem Versicherungsfall, Sicher-
heitsvorschriften

1.  Sicherheitsvorschriften

 Als vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheiten hat der 
Versicherungsnehmer

a)  die versicherten Sachen, insbesondere wasserführende 
Anlagen und Einrichtungen, Dächer und außen angebrachte 
Sachen stets in ordnungsgemäßem Zustand zu erhalten 
und Mängel oder Schäden unverzüglich beseitigen zu 
lassen;

b)  nicht genutzte Gebäude oder Gebäudeteile zu jeder Jah-
reszeit genügend häufig zu kontrollieren und dort alle 
wasserführenden Anlagen und Einrichtungen abzusperren, 
zu entleeren und entleert zu halten;

c)  in der kalten Jahreszeit alle Gebäude und Gebäudeteile zu 
beheizen und dies genügend häufig zu kontrollieren oder 
dort alle wasserführenden Anlagen und Einrichtungen 
abzusperren, zu entleeren und entleert zu halten.

2.  Folgen der Obliegenheitsverletzung

 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Nr. 1 genannten 
Obliegenheiten, ist der Versicherer unter den in Abschnitt B § 8 
Nr. 1 b) und Nr. 3 VGB 2012 beschriebenen Voraussetzungen 
zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leis-
tungsfrei. 

§ 17 Besondere gefahrerhöhende Umstände

1.  Anzeigepflichtige Gefahrerhöhung

 Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung gemäß Abschnitt B § 9 
VGB 2012 kann insbesondere dann vorliegen, wenn

a)  sich ein Umstand ändert, nach dem der Versicherer vor 
Vertragsschluss gefragt hat;

b)  ein versichertes Gebäude länger als 60 Tage oder über eine 
für den Einzelfall vereinbarte längere Frist hinaus unbewohnt 
bleibt und auch nicht beaufsichtigt wird; beaufsichtigt ist 
ein Gebäude nur dann, wenn sich während der Nacht eine 
dazu berechtigte volljährige Person darin aufhält;

c)  an einem Gebäude Baumaßnahmen durchgeführt werden, 
in deren Verlauf das Dach ganz oder teilweise entfernt wird 
oder die das Gebäude überwiegend unbenutzbar machen;

d)  in dem versicherten Gebäude ein Gewerbebetrieb aufge-
nommen oder verändert wird;

e)  das Gebäude nach Vertragsschluss unter Denkmalschutz 
gestellt wird.

2.  Folgen einer Gefahrerhöhung

 Zu den Folgen einer Gefahrerhöhung siehe Abschnitt B § 9 Nr. 
3 bis Nr. 5 VGB 2012.

§ 18 Veräußerung der versicherten Sachen

1. Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang

a)  Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer 
veräußert, so tritt zum Zeitpunkt des Eigentumsübergangs 
(bei Immobilien das Datum des Grundbucheintrages) an 
dessen Stelle der Erwerber in die während der Dauer seines 
Eigentums aus dem Versicherungsverhältnis sich ergeben-
den Rechte und Pflichten des Versicherungsnehmers ein.

b)  Der Veräußerer und der Erwerber haften für den Beitrag, 
der auf die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende 
Versicherungsperiode entfällt, als Gesamtschuldner.

c)  Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen 
sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt.

2. Kündigungsrechte

a)  Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versiche-
rungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat  
schriftlich zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht erlischt, 
wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis des 
Versicherers von der Veräußerung ausgeübt wird.

b)  Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis 
mit sofortiger Wirkung oder zu jedem späteren Zeitpunkt 
bis zum Ablauf des Versicherungsjahres in Textform zu 
kündigen.

 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines 
Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis des 
Erwerbers vom Bestehen der Versicherung innerhalb eines 
Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausgeübt wird.

c)  Im Falle der Kündigung nach a) und b) haftet der Veräuße-
rer allein für die Zahlung des Beitrags.

3. Anzeigepflichten

a)  Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder 
Erwerber unverzüglich in Textform anzuzeigen.

b)  Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht zur 
Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall später als 
einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige 
hätte zugehen müssen, und der Versicherer nachweist, 
dass er den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit 
dem Erwerber nicht geschlossen hätte.

c)  Abweichend von b) ist der Versicherer zur Leistung ver-
pflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt 
bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätten zugehen 
müssen, oder wenn zur Zeit des Eintrittes des Versiche-
rungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers 
abgelaufen war und er nicht schriftlich gekündigt hat.

Abschnitt B

§ 1 Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder seines 
Vertreters bis zum Vertragsschluss

1.  Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von 
Gefahrumständen

 Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertrags-
erklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände 
anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat 
und die für dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit 
dem vereinbarten Inhalt zu schließen.

 Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige ver-
pflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertrag-
sannahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des 
Satzes 1 stellt.

2.  Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

a)  Vertragsänderung
 Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht 

vorsätzlich verletzt und hätte der Versicherer bei Kenntnis 
der nicht angezeigten Gefahrumstände den Vertrag auch 
zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden die 
anderen Bedingungen auf Verlangen des Versicherers 
rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom Versiche-
rungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung werden 
die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungs-
periode Vertragsbestandteil.

 Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um 
mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Gefahr-
absicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, so kann 
der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung 
einer Frist in Textform kündigen. In dieser Mitteilung der 
Vertragsänderung hat der Versicherer den Versicherungs-
nehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen.

b)  Rücktritt und Leistungsfreiheit
 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach 

Nr. 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, es 
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sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Anzeigepflicht 
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt.

 Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist das 
Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den 
Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu 
gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen hätte.

 Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles 
zurück, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, 
der Versicherungsnehmer weist nach, dass die Verletzung 
der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand bezieht, der 
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versiche-
rungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der 
Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Hat der 
Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, 
ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet.

c)  Kündigung
 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach 

Nr. 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der Versicherer 
den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
kündigen, es sei denn, der Versicherer hätte den Vertrag 
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umständen zu gleichen 
oder anderen Bedingungen abgeschlossen.

d)  Ausschluss von Rechten des Versicherers
 Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a), zum 

Rücktritt (b) und zur Kündigung (c) sind jeweils ausgeschlos-
sen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten Gefah-
renumstand oder die unrichtige Anzeige kannte.

e)  Anfechtung
 Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger 

Täuschung anzufechten, bleibt unberührt.

3.  Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers
 Die Rechte zur Vertragsänderung (Nr. 2 a), zum Rücktritt (Nr. 2 

b) oder zur Kündigung (Nr. 2 c) muss der Versicherer innerhalb 
eines Monats schriftlich geltend machen und dabei die Umstände 
angeben, auf die er seine Erklärung stützt; zur Begründung kann 
er nachträglich weitere Umstände innerhalb eines Monats nach 
deren Kenntniserlangung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit 
dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verletzung der 
Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis erlangt, die das von 
ihm jeweils geltend gemachte Recht begründen.

4.  Rechtsfolgenhinweis
 Die Rechte zur Vertragsänderung (Nr. 2a)), zum Rücktritt (Nr. 2 

b)) und zur Kündigung (Nr. 2 c)) stehen dem Versicherer nur zu, 
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung 
in Textform auf die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
hingewiesen hat.

5.  Vertreter des Versicherungsnehmers
 Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers 

geschlossen, so sind bei der Anwendung von Nr. 1 und Nr. 2 
sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die 
Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers zu berück-
sichtigen. Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die 
Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt 
worden ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch dem 
Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last 
fällt.

6.  Erlöschen der Rechte des Versicherers
 Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (Nr. 2 a)), 

zum Rücktritt (Nr. 2 b)) und zur Kündigung (Nr. 2 c)) erlöschen 
mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt nicht 
für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten 
sind. Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, wenn der Versiche-
rungsnehmer oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich 
oder arglistig verletzt hat.

§ 2 Beginn des Versicherungsschutzes, Dauer und Ende des 
Vertrags

1.  Beginn des Versicherungsschutzes
 Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen 

über die Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung des 
Erst- oder Einmalbeitrags (Abschnitt B § 4 Nr. 2 und Nr. 3 VGB 
2012) zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt.

2.  Dauer
 Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen 

Zeitraum abgeschlossen.

3. Stillschweigende Verlängerung

 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert 
sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der Ver-
tragsparteien spätestens drei Monate vor dem Ablauf des 
jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist.

4.  Kündigung bei mehrjährigen Verträgen

 Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei 
Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden 
Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom Ver-
sicherungsnehmer in Textform gekündigt werden.

 Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate 
vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugehen.

5.  Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der 
Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehe-
nen Zeitpunkt.

6.  Nachweis bei angemeldetem Grundpfandrecht durch Real-
gläubiger

 Hat ein Realgläubiger sein Grundpfandrecht angemeldet, ist 
eine Kündigung des Versicherungsverhältnisses durch den 
Versicherungsnehmer im Hinblick auf die Gefahrengruppe Brand, 
Blitzschlag, Explosion, Implosion, Absturz oder Anprall eines 
Luftfahrzeugs nur wirksam, wenn der Versicherungsnehmer 
mindestens einen Monat vor Ablauf des Versicherungsvertrags 
nachgewiesen hat, dass zu dem Zeitpunkt, zu dem die Kündigung 
spätestens zulässig war, das Grundstück nicht mit dem Grund-
pfandrecht belastet war oder dass der Realgläubiger der Kün-
digung zugestimmt hat. Diese gilt nicht für eine Kündigung nach 
Veräußerung oder im Versicherungsfall.

7.  Wegfall des versicherten Interesses

 Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung 
weg, endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versiche-
rer vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt.

§ 3 Beiträge, Versicherungsperiode

 Je nach Vereinbarung werden die Beiträge entweder durch 
laufende Zahlungen monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, 
jährlich oder als Einmalbeitrag im Voraus gezahlt.

 Entsprechend der Vereinbarung über laufende Zahlungen umfasst 
die Versicherungsperiode einen Monat, ein Vierteljahr, ein halbes 
Jahr oder ein Jahr. Bei einem Einmalbeitrag ist die Versiche-
rungsperiode die vereinbarte Vertragsdauer, jedoch höchstens 
ein Jahr. 

§ 4 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags, Folgen verspäteter 
Zahlung oder Nichtzahlung

1.  Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags
 Der erste oder einmalige Beitrag ist – unabhängig von dem 

Bestehen eines Widerrufrechts – unverzüglich nach dem Zeitpunkt 
des vereinbarten und im Versicherungsschein angegebenen 
Versicherungsbeginns zu zahlen.

 Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor 
Vertragsschluss, ist der erste oder einmalige Beitrag unverzüg-
lich nach Vertragsschluss zu zahlen.

 Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in 
Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungs-
schutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.

 Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungs-
nehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist der erste oder 
einmalige Beitrag frühestens einen Monat nach Zugang des 
Versicherungsscheins zu zahlen.

2.  Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug
 Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem nach Nr. 1 

maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann der Versi-
cherer vom Vertrag zurücktreten, solange die Zahlung nicht 
bewirkt ist.

 Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsneh-
mer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

3.  Leistungsfreiheit des Versicherers
 Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen 

Beitrag nicht zu dem nach Nr. 1 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt 
zahlt, so ist der Versicherer für einen vor Zahlung des Beitrags 
eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet, 
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wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung 
in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versiche-
rungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags 
aufmerksam gemacht hat. 

 Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

§ 5 Folgebeitrag

1.  Fälligkeit
a)  Ein Folgebeitrag wird zu Beginn der vereinbarten Versiche-

rungsperiode fällig.
b)  Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im 

Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung ange-
gebenen Zeitraums bewirkt ist.

2.  Schadenersatz bei Verzug
 Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folgebeitrags 

in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm durch 
den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

3.  Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung
a)  Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht 

rechtzeitiger Zahlung eines Folgebeitrags auf dessen Kos-
ten in Textform zur Zahlung auffordern und eine Zahlungs-
frist von mindestens zwei Wochen ab Zugang der Zahlungs-
aufforderung bestimmen (Mahnung). 

 Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je 
Vertrag die rückständigen Beträge des Beitrags, Zinsen 
und Kosten im Einzelnen beziffert und außerdem auf die 
Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht – 
aufgrund der nicht fristgerechten Zahlung hinweist.

b)  Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungs-
frist ein Versicherungsfall ein und ist der Versicherungs-
nehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit der Zahlung 
des Beitrags oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist 
der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.

c)  Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung 
gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen, sofern 
der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschulde-
ten Beträge in Verzug ist.

 Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist 
so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam 
wird, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt 
mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der Versicherungs-
nehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen.

4.  Zahlung des Beitrags nach Kündigung
 Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer 

innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, wenn sie mit 
der Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines 
Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet.

 Die Regelung über die Leistungsfreiheit des Versicherers (Nr. 3 
b)) bleibt unberührt.

§ 6 Lastschriftverfahren

1.  Pflichten des Versicherungsnehmers
 Ist zur Einziehung des Beitrags das Lastschriftverfahren verein-

bart worden, hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der 
Fälligkeit des Beitrags für eine ausreichende Deckung des 
Kontos zu sorgen.

2.  Änderung des Zahlungsweges
 Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine oder 

mehrere Beiträge, trotz wiederholtem Einziehungsversuch, nicht 
eingezogen werden können, ist der Versicherer berechtigt, die 
Lastschriftvereinbarung in Schriftform zu kündigen.

 Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass 
der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, den ausstehenden 
Beitrag und zukünftige Beiträge selbst zu übermitteln.

 Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlge-
schlagenen Lastschrifteinzug können dem Versicherungsnehmer 
in Rechnung gestellt werden.

§ 7 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

1.  Allgemeiner Grundsatz
a)  Im Falle der vorzeitigen Vertragsbeendigung steht dem 

Versicherer nur derjenige Teil des Beitrags zu, der dem 

Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz 
bestanden hat.

b)  Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Ver-
sicherung weg, steht dem Versicherer der Beitrag zu, den 
er hätte beanspruchen können, wenn die Versicherung nur 
bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem der 
Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt 
hat.

2.  Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, 
Anfechtung und fehlendem versicherten Interesse

a)  Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Ver-
tragserklärung innerhalb von 14 Tagen zu widerrufen, hat 
der Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang des 
Widerrufs entfallenden Teil der Beiträge zu erstatten. Vor-
aussetzung ist, dass der Versicherer in der Belehrung über 
das Widerrufsrecht, über die Rechtsfolgen des Widerrufs 
und den zu zahlenden Betrag hingewiesen und der Versi-
cherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungs-
schutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt.

 Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versi-
cherer zusätzlich den für das erste Versicherungsjahr 
gezahlten Beitrag zu erstatten; dies gilt nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versicherungs-
vertrag in Anspruch genommen hat.

b)  Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Ver-
sicherers beendet, weil der Versicherungsnehmer Gefah-
rumstände, nach denen der Versicherer vor Vertragsannahme 
in Textform gefragt hat, nicht angezeigt hat, so steht dem 
Versicherer der Beitrag bis zum Wirksamwerden der Rück-
trittserklärung zu.

 Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Ver-
sicherers beendet, weil der einmalige oder der erste Beitrag 
nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem Versiche-
rer eine angemessene Geschäftsgebühr zu.

c)  Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des 
Versicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, so steht 
dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirksamwerden der 
Anfechtungserklärung zu.

d)  Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Beitrags 
verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der 
Versicherung nicht besteht, oder wenn das Interesse bei 
einer Versicherung, die für ein künftiges Unternehmen oder 
für ein anderes künftiges Interesse genommen ist, nicht 
entsteht. Der Versicherer kann jedoch eine angemessene 
Geschäftsgebühr verlangen.

 Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Inte-
resse in der Absicht versichert, sich dadurch einen rechts-
widrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag 
nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall der Beitrag 
bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit 
begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

§ 8 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

1.  Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles

a)  Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versiche-
rungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen 
hat, sind:
aa)  die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie 

vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften (siehe 
Abschnitt A § 16 Nr. 1 VGB 2012);

bb)  die Einhaltung aller sonstigen vertraglich vereinbarten 
Obliegenheiten.

b)  Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob 
fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versi-
cherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat, 
so kann der Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem 
er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag 
fristlos kündigen.

 Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, 
wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er die Oblie-
genheit weder vorsätzlich noch grobfahrlässig verletzt hat.

2.  Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalles

a)  Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versiche-
rungsfalles
aa)  nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung 

des Schadens zu sorgen;
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bb)  dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von 
ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – gegebenenfalls 
auch mündlich oder telefonisch – anzuzeigen;

cc)  Weisungen des Versicherers zur Schadenabwen-
dung/-minderung – gegebenenfalls auch mündlich oder 
telefonisch – einzuholen, wenn die Umstände dies 
gestatten;

dd)  Weisungen des Versicherers zur Schadenabwen-
dung/-minderung, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen. 
Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte 
Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat der Ver-
sicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu 
handeln;

ee)  Schäden durch strafbare Handlungen gegen das 
Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen;

ff)   dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Ver-
zeichnis der abhanden gekommenen Sachen einzu-
reichen;

gg)  das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis 
die Schadenstelle oder die beschädigten Sachen durch 
den Versicherer freigegeben worden sind. Sind Verän-
derungen unumgänglich, sind das Schadenbild nach-
vollziehbar zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) und 
die beschädigten Sachen bis zu einer Besichtigung 
durch den Versicherer aufzubewahren;

hh)  soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede 
Auskunft – auf Verlangen in Textform – zu erteilen, die 
zur Feststellung des Versicherungsfalles oder des 
Umfangs der Leistungspflicht des Versicherers erfor-
derlich ist sowie jede Untersuchung über Ursache und 
Höhe des Schadens und über den Umfang der Ent-
schädigungspflicht zu gestatten;

ii)   vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, 
deren Beschaffung ihm billigerweise zugemutet werden 
kann.

b)  Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versiche-
rers einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten 
gemäß Nr. 2 a) ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies nach 
den tatsächlichen und rechtlichen Umständen möglich ist.

3.  Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

a)  Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach 
Nr. 1 oder Nr. 2 vorsätzlich, so ist der Versicherer von der 
Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Ver-
letzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere 
des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht. 
Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der 
Versicherungsnehmer zu beweisen.

b)  Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist 
der Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der 
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des 
Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den 
Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist.

c)  Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des 
Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufklä-
rungsobliegenheit, ist der Versicherer nur dann vollständig 
oder teilweise leistungsfrei, wenn er den Versicherungs-
nehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese 
Rechtsfolge hingewiesen hat.

§ 9 Gefahrerhöhung

1.  Begriff der Gefahrerhöhung

a)  Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der 
Vertragserklärung des Versicherungsnehmers die tatsäch-
lich vorhandenen Umstände so verändert werden, dass der 
Eintritt des Versicherungsfalles oder eine Vergrößerung des 
Schadens oder die ungerechtfertigte Inanspruchnahme des 
Versicherers wahrscheinlicher wird.

b)  Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht nur 
– vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert, 
nach dem der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat 
(siehe Abschnitt A § 17 VGB 2012).

c)  Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich die 
Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den Umstän-
den als mitversichert gelten soll.

2.  Pflichten des Versicherungsnehmers
a)  Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versiche-

rungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers 
keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme 
durch einen Dritten gestatten.

b)  Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er 
ohne vorherige Zustimmung des Versicherers eine Gefah-
rerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so muss er 
diese dem Versicherer unverzüglich anzeigen.

c)  Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragser-
klärung unabhängig von seinem Willen eintritt, muss der 
Versicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich anzei-
gen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat.

3.  Kündigung oder Vertragsanpassung durch den Versicherer
a) Kündigungsrecht 
 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach 

Nr. 2 a), kann der Versicherer den Vertrag fristlos kündigen, 
wenn der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vor-
sätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat. Das Nichtvorliegen 
von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit hat der Versiche-
rungsnehmer zu beweisen.

 Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der 
Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
kündigen.

 Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen 
nach Nr. 2 b) und Nr. 2 c) bekannt, kann er den Vertrag unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

b)  Vertragsänderung
 Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt 

der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen 
entsprechende erhöhten Beitrag verlangen oder die Absi-
cherung der erhöhten Gefahr ausschließen.

 Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung um 
mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Absi-
cherung der erhöhten Gefahr aus, so kann der Versiche-
rungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach 
Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung 
einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat der Versicherer 
den Versicherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht 
hinzuweisen.

4. Erlöschen der Rechte des Versicherers
 Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsan-

passung nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese nicht innerhalb eines 
Monats ab Kenntnis des Versicherers von der Gefahrerhöhung 
ausgeübt werden oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, 
der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat.

5.  Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung
a)  Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, 

so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn 
der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach Nr. 2 a) 
vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer 
diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das 
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit 
hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

b)  Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und Nr. 2 c) ist 
der Versicherer für einen Versicherungsfall, der später als 
einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige 
dem Versicherer hätte zugegangen sein müssen, leistungs-
frei, wenn der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht 
vorsätzlich verletzt hat. Hat der Versicherungsnehmer seine 
Pflicht grob fahrlässig verletzt, so gilt a) Satz 2 und 3 ent-
sprechend. Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt 
bestehen, wenn ihm die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, 
zu dem ihm die Anzeige hätte zugegangen sein müssen, 
bekannt war.

c)  Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,
aa)  soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die 

Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des 
Versicherungsfalles oder den Umfang der Leistungs-
pflicht war oder

bb)  wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles 
die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelau-
fen und eine Kündigung nicht erfolgt war oder

cc)  wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem 
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäfts-
grundsätzen entsprechende erhöhten Beitrag verlangt.
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§ 10 Überversicherung

1.  Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten 
Interesses erheblich, so kann sowohl der Versicherer als auch 
der Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Beseitigung der 
Überversicherung die Versicherungssumme mit sofortiger Wir-
kung herabgesetzt wird. Ab Zugang des Herabsetzungsverlan-
gens, ist für die Höhe des Beitrags der Betrag maßgebend, den 
der Versicherer berechnet haben würde, wenn der Vertrag von 
vornherein mit dem neuen Inhalt geschlossen worden wäre.

2.  Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der 
Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Ver-
mögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem 
Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem 
er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis 
erlangt.

§ 11 Mehrere Versicherer

1.  Anzeigepflicht

 Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe 
Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die andere 
Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der 
andere Versicherer und die Versicherungssumme anzugeben.

2.  Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

 Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr. 
1) vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer unter den 
in Abschnitt B § 8 VGB 2012 beschriebenen Voraussetzungen 
zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leis-
tungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer 
vor Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen 
Versicherung erlangt hat.

3.  Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung

a)  Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe 
Gefahr versichert und übersteigen die Versicherungssum-
men zusammen den Versicherungswert oder übersteigt 
aus anderen Gründen die Summe der Entschädigungen, 
die von jedem Versicherer ohne Bestehen der anderen 
Versicherung zu zahlen wären, den Gesamtschaden, liegt 
eine Mehrfachversicherung vor.

b)  Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner 
verpflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen hat, 
dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt; der 
Versicherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht mehr als 
den Betrag des ihm entstandenen Schadens verlangen. 
Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge bei demselben 
Versicherer bestehen.

 Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus 
anderen Versicherungsverträgen Entschädigung für den-
selben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus dem 
vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die Entschädigung 
aus allen Verträgen insgesamt nicht höher ist, als wenn der 
Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus denen der 
Beitrag errechnet wurde, nur in diesem Vertrag in Deckung 
gegeben worden wäre. Bei Vereinbarung von Entschädi-
gungsgrenzen ermäßigt sich der Anspruch in der Weise, 
dass aus allen Verträgen insgesamt keine höhere Entschä-
digung zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der Ver-
sicherungssummen in diesem Vertrag in Deckung gegeben 
worden wäre.

c)  Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung 
in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswid-
rigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser 
Absicht geschlossene Vertrag nichtig.

 Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, 
zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umstän-
den Kenntnis erlangt.

4.  Beseitigung der Mehrfachversicherung

a)  Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die 
Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von 
dem Entstehen der Mehrfachversicherung geschlossen, 
kann er verlangen, dass der später geschlossene Vertrag 
aufgehoben oder die Versicherungssumme unter verhält-
nismäßiger Minderung des Beitrags auf den Teilbetrag 
herabgesetzt wird, der durch die frühere Versicherung nicht 
gedeckt ist. 

 Die Aufhebung des Vertrags oder die Herabsetzung der 
Versicherungssumme und Anpassung des Beitrags werden 

zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung dem 
Versicherer zugeht.

b)  Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn die 
Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass nach 
Abschluss der mehreren Versicherungsverträge der Versi-
cherungswert gesunken ist. Sind in diesem Fall die mehre-
ren Versicherungsverträge gleichzeitig oder im Einverneh-
men der Versicherer geschlossen worden, kann der Versi-
cherungsnehmer nur die verhältnismäßige Herabsetzung 
der Versicherungssummen und des Beitrags verlangen.

§ 12 Versicherung für fremde Rechnung

1.  Rechte aus dem Vertrag

 Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im 
eigenen Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten) 
schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht 
nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch dem Versicherten 
zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte den Versicherungsschein 
besitzt.

2.  Zahlung der Entschädigung

 Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den 
Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der Ver-
sicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann 
die Zahlung der Entschädigung nur mit Zustimmung des Versi-
cherungsnehmers verlangen.

3.  Kenntnis und Verhalten

a)  Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungs-
nehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der 
Versicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und 
das Verhalten des Versicherten zu berücksichtigen. Soweit 
der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und des 
Versicherten umfasst, muss sich der Versicherungsnehmer 
für sein Interesse das Verhalten und die Kenntnis des Ver-
sicherten nur zurechnen lassen, wenn der Versicherte 
Repräsentant des Versicherungsnehmers ist.

b)  Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn 
der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen worden ist 
oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versiche-
rungsnehmers nicht möglich oder nicht zumutbar war.

c)  Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, 
wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag 
des Versicherten geschlossen und den Versicherer nicht 
darüber informiert hat.

§ 13 Aufwendungsersatz

1.  Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Scha-
dens

a)  Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der 
Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles 
den Umständen nach zur Abwendung und Minderung des 
Schadens für geboten halten durfte oder die er auf Weisung 
des Versicherers macht.

b)  Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um einen 
unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfall abzuwenden 
oder in seinen Auswirkungen zu mindern, geltend, so leis-
tet der Versicherer Aufwendungsersatz nur, wenn diese 
Aufwendungen bei einer nachträglichen objektiven Betrach-
tung der Umstände verhältnismäßig und erfolgreich waren 
oder die Aufwendungen auf Weisung des Versicherers 
erfolgten.

c)  Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, 
kann er auch den Aufwendungsersatz nach a) und b) ent-
sprechend kürzen.

d)  Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung 
für versicherte Sachen betragen zusammen höchstens die 
Versicherungssumme je vereinbarter Position; dies gilt 
jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des Ver-
sicherers entstanden sind.

e)  Der Versicherer hat den für die Aufwendungen gemäß a) 
erforderlichen Betrag auf Verlangen des Versicherungsneh-
mers vorzuschießen.

f)  Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der 
Feuerwehr oder anderer Institutionen, die im öffentlichen 
Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese 
Leistungen im öffentlichen Interesse erbracht werden.
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2.  Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens

a)  Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die Kos-
ten für die Ermittlung und Feststellung eines von ihm zu 
ersetzenden Schadens, sofern diese den Umständen nach 
geboten waren.

 Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen 
oder Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur ersetzt, 
soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflichtet ist oder vom 
Versicherer aufgefordert wurde.

b)  Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, 
kann er auch den Kostenersatz nach a) entsprechend 
kürzen.

§ 14 Übergang von Ersatzansprüchen

1.  Übergang von Ersatzansprüchen

 Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen 
einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, 
soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann 
nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht 
werden. Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungs-
nehmers gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens 
in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nicht geltend 
gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden 
vorsätzlich verursacht.

2.  Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen

 Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein 
zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beach-
tung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren, und 
nach Übergang des Ersatzanspruchs auf den Versicherer bei 
dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich 
mitzuwirken.

 Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, 
ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als 
er infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. 
Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist 
der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere 
des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer 
groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

§ 15 Kündigung nach dem Versicherungsfall

1. Kündigungsrecht

 Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Ver-
tragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung 
ist nur bis zum Ablauf eines Monats seit dem Abschluss der 
Verhandlungen über die Entschädigung zulässig.

2. Kündigung durch Versicherungsnehmer

 Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, das Versicherungs-
verhältnis mit sofortiger Wirkung oder zu jedem späteren Zeit-
punkt bis zum Ablauf des Versicherungsjahres in Textform zu 
kündigen.

3. Kündigung durch Versicherer

 Eine schriftliche Kündigung des Versicherers wird einen Monat 
nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

§ 16 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen

1.  Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des Ver-
sicherungsfalles

a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall 
vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer von der Entschä-
digungspflicht frei.

 Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges 
Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person des Versiche-
rungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche Herbei-
führung des Schadens als bewiesen.

b)  Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrläs-
sig herbei, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung 
in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

 Abweichend hiervon verzichtet der Versicherer bei der 
Entschädigungsberechnung bis zu 1 % der Versicherungs-
summe auf die Einrede der groben Fahrlässigkeit und eine 
Kürzung des Entschädigungsbetrages.

2.  Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles
 Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der 

Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen, 
die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeu-
tung sind, täuscht oder zu täuschen versucht.

 Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechts-
kräftiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer wegen 
Betrugs oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten die Vor-
aussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.

§ 17 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen

1.  Form
 Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in 

diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für 
den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das 
Versicherungsverhältnis betreffen und die unmittelbar gegenüber 
dem Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben. 

 Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des 
Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen 
Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden. 
Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang von Erklärungen 
und Anzeigen bleiben unberührt.

2.  Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung
 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift 

dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, 
die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die 
Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem 
Versicherer bekannte Anschrift. Entsprechendes gilt bei einer 
dem Versicherer nicht angezeigten Namensänderung. Die Erklä-
rung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zuge-
gangen.

3.  Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung
 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift 

seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden bei einer Ver-
legung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen nach 
Nr. 2 entsprechend Anwendung.

§ 18 Vollmacht des Versicherungsvertreters

1.  Erklärungen des Versicherungsnehmers
 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versi-

cherungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegenzunehmen 
betreffend
a)  den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsver-

trags;
b)  ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich 

dessen Beendigung;
c)  Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des 

Vertrags und während des Versicherungsverhältnisses.

2.  Erklärungen des Versicherers
 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versi-

cherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren Nachträge 
dem Versicherungsnehmer zu übermitteln.

3.  Zahlungen an den Versicherungsvertreter
 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen, 

die der Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit der Ver-
mittlung oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrags an 
ihn leistet, anzunehmen. Eine Beschränkung dieser Vollmacht 
muss der Versicherungsnehmer nur gegen sich gelten lassen, 
wenn er die Beschränkung bei der Vornahme der Zahlung kannte 
oder in Folge grober Fahrlässigkeit nicht kannte.

§ 19 Repräsentanten
 Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das 

Verhalten seiner Repräsentanten zurechnen lassen.

§ 20 Verjährung
 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei 

Jahren.
 Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der 

Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch 
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begründenden Umständen und der Person des Schuldners 
Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.

 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versi-
cherer angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der 
Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform 
mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim Anspruchstel-
ler nicht mit.

§ 21 Gerichtsstand

1.  Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermitt-
ler

 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versiche-
rungsvermittlung ist neben den Gerichtsständen der Zivilpro-
zessordnung auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk 
der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen 
Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat.

 Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung 
handelt, kann der Versicherungsnehmer seine Ansprüche auch 
bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebe-
triebes zuständigen Gericht geltend machen.

2.  Klagen gegen Versicherungsnehmer

 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versiche-
rungsvermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist ausschließ-
lich das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versi-
cherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, 
in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
hat.

 Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung 
handelt, kann der Versicherer seine Ansprüche auch bei dem 
für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes 
zuständigen Gericht geltend machen.

§ 22 Anzuwendendes Recht

 Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

§ 23 Bedingungsanpassungsklausel

1.  Einzelne Bedingungen können mit Wirkung für bestehende 
Versicherungsverträge geändert, ergänzt oder ersetzt werden,

– wenn eine Rechtsvorschrift eingeführt oder geändert wird, 
die diese Bedingungen betrifft oder auf der diese beruhen,

–  bei einer diese Bedingungen unmittelbar betreffenden neuen 
oder geänderten höchstrichterlichen Rechtsprechung,

–  wenn ein Gericht einzelne Bedingungen rechtskräftig für 
unwirksam erklärt oder

–  wenn die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
diese Bedingungen durch Verwaltungsakt als mit geltendem 
Recht nicht vereinbar beanstandet und die Öffentliche 
Sachversicherung Braunschweig zur Abänderung auffordert 
und dadurch eine durch gesetzliche Bestimmungen nicht 
zu schließende Vertragslücke entstanden ist und das Ver-
hältnis Beitragsleistung und Versicherungsschutz in nicht 
unbedeutendem Maße gestört wird.

 Dies gilt nur für Bedingungen, die folgende Bereiche betreffen:

–  Umfang des Versicherungsschutzes;

–  Deckungsausschlüsse und

–  Pflichten des Versicherungsnehmers und der Versicherten.

2.  Die geänderten Bedingungen dürfen den Versicherungsnehmer 
als einzelne Regelung und im Zusammenwirken mit anderen 
Bedingungen des Vertrags nicht schlechter stellen als die 
ursprüngliche Regelung.

3.  Die geänderten, ergänzten oder ersetzten Bedingungen sind 
den Versicherungsnehmern schriftlich bekanntzugeben und 
Inhalt und Grund der Änderung zu erläutern. Sie gelten als 
genehmigt, wenn der Versicherungsnehmer nicht innerhalb von 
zwei Monaten nach Bekanntgabe in Textform widerspricht. 
Hierauf wird er bei der Bekanntgabe ausdrücklich hingewiesen. 
Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerspruchs. Bei fristgemäßem Widerspruch treten die Ände-
rungen nicht in Kraft.

§ 24 Beitragsanpassungsklausel

 Unter welchen Voraussetzungen kann es zu einer Änderung des 
Beitrags kommen?

1. Der Beitrag wird unter Berücksichtigung der Schadenaufwen-
dungen, der Kosten (insbesondere Provisionen, Sach- und 
Personalkosten und der Kosten für die Rückversicherung), des 
Gewinnansatzes und der Feuerschutzsteuer kalkuliert.

2. Der Versicherer ist berechtigt und verpflichtet, den Beitrag für 
bestehende Versicherungsverträge zu überprüfen und, wenn 
die Entwicklung der Schadenaufwendungen und der Feuer-
schutzsteuer dies erforderlich machen, an diese Entwicklung 
anzupassen. Die durch die Veränderungen des gesetzlich vor-
geschriebenen und betriebsnotwendigen Sicherheitskapitals 
entstehenden Kapitalkosten dürfen bei der Kalkulation berück-
sichtigt werden. 

 Veränderungen insbesondere der Provisionskosten, Sach- und 
Personalkosten und der Kosten für die Rückversicherung, sowie 
des Gewinnansatzes bleiben bei der Anpassung außer Betracht. 

 Zur Ermittlung des Anpassungsbedarfs wird der Beitrag min-
destens alle 5 Jahre neu kalkuliert.

3. Für Teile des Gesamtbestandes, die nach tarifbezogenen Risi-
kokriterien abgrenzbar sind (z. B. Nutzungs-, Bauart, geografische 
Lage oder Vertragsergänzungen), kann der Beitrag zur Ermittlung 
des Anpassungsbedarfs getrennt ermittelt werden.

4. Unternehmensübergreifende Daten dürfen für den Fall heran-
gezogen werden, dass eine ausreichende Grundlage unterneh-
menseigener Daten nicht zur Verfügung steht.

5. Verändert sich durch die Kalkulation der Beitrag, so ist der 
Versicherer im Falle der Erhöhung berechtigt und im Falle der 
Reduzierung verpflichtet, den Beitrag für bestehende Verträge 
anzupassen. Ergibt die Kalkulation, dass eine Änderung des 
Beitrags um weniger als 1 Prozent erforderlich wäre, besteht 
kein Anpassungsrecht und auch keine Anpassungsverpflichtung. 
Die sich mit der Neukalkulation ergebenden Beitragsänderungen 
gelten, wenn ein Treuhänder die Voraussetzungen für eine Bei-
tragsanpassung geprüft und bestätigt hat. Der neu kalkulierte 
Beitrag darf nicht höher sein als der Beitrag für denselben 
Versicherungsschutz im Neugeschäft. Darüber hinaus darf der 
bisherige Beitrag um nicht mehr als 20 Prozent überstiegen 
werden.

6. Die Anpassung tritt jeweils für Verträge mit Beginn der nächsten 
Versicherungsperiode – ab dem 1. Juli des auf den Ermittlungs-
zeitraum folgenden Kalenderjahres – in Kraft. Die Beitragsän-
derungen werden dem Versicherungsnehmer mit der Rech-
nungsstellung mindestens einen Monat vor Fälligkeit mitgeteilt. 
Bei Beitragserhöhungen kann der Versicherungsnehmer den 
Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Eingang der 
Beitragsrechnung mit Wirkung auf den Zeitpunkt der Beitrags-
erhöhung in Textform kündigen. Über das Kündigungsrecht und 
die bei der Kündigung zu beachtenden Voraussetzungen wird 
der Versicherungsnehmer in der Mitteilung über die Erhöhung 
des Beitrags informiert. 

7. Die Bestimmungen zur Veränderung des Beitrags entsprechend 
der Anpassung des Versicherungsschutzes an die Baupreisent-
wicklung (siehe Abschnitt A § 12) bleiben hiervon unberührt. Die 
insoweit maßgebliche Baupreisentwicklung darf im Rahmen der 
Anpassung der Beiträge nach dieser Vorschrift nicht berück-
sichtigt werden.
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Inhaltsverzeichnis

Vertragsgrundlage

Es gelten die Allgemeinen Wohngebäude-Versicherungsbedingungen 
(VGB 2012, Hauptvertrag), soweit sich aus den folgenden Bestimmun-
gen nicht etwas anderes ergibt.

1. Ergänzungen des Versicherungsumfangs
1.1 Haftungspaket Spezial
1.2 Rohrpaket
1.3 Versicherung von Glasschäden
1.4 Schäden durch Elementarereignisse
1.5 Rohbau-Feuerversicherung 

2. Besondere Bestimmungen
2.1 Tarif Öffentlicher Dienst
2.2 Finanzdienstleistungstarif
2.3 Neubaunachlass
2.4 Führung (Klausel 7860)
2.5 Prozessführung (Klausel 7861)
2.6 Makler (Klausel 7862)

3. Regressverzicht in der Feuerversicherung 

1. Ergänzungen des Versicherungsumfangs
 Ergänzungen des Versicherungsumfangs sind gültig, sofern sie 

ausdrücklich im Versicherungsschein oder dessen Nachträgen 
benannt sind.

 Versicherungsnehmer können in Textform und Versicherer in 
Schriftform unter Einhaltung einer Frist von 3 Monaten eine oder 
mehrere der vereinbarten Ergänzungen des Versicherungsumfangs 
kündigen. Der Versicherungsnehmer kann bestimmen, dass seine 
Kündigung erst zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres 
wirksam wird.

 Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht Gebrauch, 
so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Erklärung des Versicherers zum gleichen 
Zeitpunkt kündigen.

1.1 Haftungspaket Spezial gemäß den Besonderen Bedingungen für 
das Haftungspaket Spezial in der Wohngebäudeversicherung 
(BBW Spezial 2012)

1.2 Rohrpaket gemäß den Besonderen Bedingungen für das Rohr-
paket in der Wohngebäudeversicherung (BBW Rohrpaket 2012)

1.3  Versicherung von Glasschäden gemäß den Besonderen Bedin-
gungen für die Versicherung von Glasschäden in der Wohnge-
bäudeversicherung (BBW Glas 2012)

1.4 Schäden durch Elementarereignisse gemäß den Besonderen 
Bedingungen für die Versicherung weiterer Elementarschäden in 
der Wohngebäudeversicherung (BBW Elementar 2012)

 Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig errechnete 
Betrag wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt 
gekürzt.

 Die Höhe des Selbstbehaltes richtet sich nach der Anzahl der 
bereits eingetretenen, auch nicht versicherten Schäden der letz-
ten 10 Jahre sowie nach der überschwemmungsgefährdeten Lage 
des versicherten Gebäudes (in Abhängigkeit des ZÜRS-Zonie-
rungssystems):

(GK) Vorschäden: 0
Selbstbeteiligung 
beträgt

Vorschäden: 1
Selbstbeteiligung 
beträgt

Vorschäden: 2
Selbstbeteiligung 
beträgt

GK 1 500 Euro 1.500 Euro 2.500 Euro

GK 2 1.500 Euro 2.500 Euro 5.000 Euro

GK 3 2.500 Euro 5.000 Euro 10.000 Euro

GK 4 * * *

 * Gefahrenklasse 4 = Individuelle Risikobegutachtung und Risikokalkulation durch den
   Versicherer.

 Die Einstufung der individuellen ZÜRS-Gefährdungsklasse (GK) 
entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag bzw. teilt der Versicherer Ihnen 
auf Anfrage mit.

 Nach Eintritt eines Versicherungsfalles während der Vertragslauf-
zeit wird der Selbstbehalt entsprechend der vorstehenden Rege-
lung erhöht und gilt dann sofort für den nächsten ersatzpflichtigen 
Schaden.

1.5  Rohbau-Feuerversicherung

 Während der Neu- und Rohbauphase ist der Versicherungsschutz 
begrenzt auf die Feuerversicherung gemäß Abschnitt A § 2 VGB 
2012. Die Rohbauphase ist die Zeit vom Baubeginn bis zur Inbe-
triebnahme eines neu zu erstellenden Gebäudes.

 Baustoffe, die zur Errichtung notwendig sind und sich auf dem 
Baugrundstück oder in dessen unmittelbarer Nähe im Freien 
befinden, sind mitversichert, sofern der Versicherungsnehmer 
hierfür die Gefahr trägt.

 Die Haftung für über die Feuerversicherung hinaus beantragten 
Gefahren (z. B. Leitungswasser, Sturm/Hagel, weitere Elementar-
gefahren) beginnt erst, wenn die Gebäude bezugsfertig sind.

 Der Versicherungsschutz über die Rohbau-Feuerversicherung ist 
während der Zeit des Rohbaus bis zur bezugsfertigen Herstellung, 
längstens jedoch bis zu 12 Monaten, beitragsfrei.

2. Besondere Bestimmungen

 Die folgenden besonderen Bestimmungen sind gültig, sofern sie 
ausdrücklich im Versicherungsschein oder dessen Nachträgen 
benannt sind.

2.1 Tarif Öffentlicher Dienst

 1. Voraussetzungen

 Die Beitragssätze/Beiträge des Tarifes „Öffentlicher Dienst“ 
gelten für Versicherungsverträge von Versicherungsnehmern, 
die eine der nachstehenden Gegebenheiten erfüllen:

a)  Gebietskörperschaften, Körperschaften, Anstalten und 
Stiftungen des deutschen öffentlichen Rechts,

b)  juristischen Personen des Privatrechts, wenn sie im 
Hauptzweck Aufgaben wahrnehmen, die sonst der öffent-
lichen Hand obliegen würden, und

aa)  wenn an ihrem Grundkapital juristische Personen 
des deutschen öffentlichen Rechts mit mindestens 
50 % beteiligt sind oder

bb)  wenn sie Zuwendungen aus öffentlichen Haushalten 
zu mehr als der Hälfte ihrer Haushaltsmittel erhalten 
(§ 23 Bundeshaushaltsordnung [BHO] oder die ent- 
sprechenden haushaltsrechtlichen Vorschriften der 
Länder),

c)  mildtätigen und kirchlichen Einrichtungen (§§ 53,54 
Abgabenordnung [AO]),

d)  als gemeinnützig anerkannte Einrichtungen (§ 52 AO), die 
im Hauptzweck der Gesundheitspflege und Fürsorge, der 
Jugend- und Alterspflege dienen oder die im Haupt- zweck 
durch Förderungen der Wissenschaft, Kunst und Religion, 
der Erziehung, Volks- und Berufsbildung dem allgemeinen 
Besten auf materiellem, geistigem oder sittlichen Gebiet 
nutzen,

e)  Selbsthilfeeinrichtungen der Angehörigen des öffentlichen 
Dienstes,

f)  Beamte, Richter, Angestellte und Arbeiter der in a) bis e) 
genannten juristischen Personen und Einrichtungen, sofern 
ihre nicht selbstständige und der Lohnsteuer unterliegende 
Tätigkeit für diese mindestens 50 % der normalen Arbeits-
zeit beansprucht und sofern sie von ihnen besoldet oder 
entlohnt werden, sowie die bei diesen juristischen Per-
sonen und Einrichtungen in einem anerkannten Ausbil-
dungsverhältnis stehenden Personen, ferner Berufssol-
daten und Soldaten auf Zeit der Bundeswehr (nicht 
Wehr- bzw. Zivildienstpflichtige und freiwillige Helfer),

g)  Beamte, Angestellte und Arbeiter überstaatlicher oder 
zwischenstaatlicher Einrichtungen; für sie gilt das Gleiche 
wie für die in f) genannten Beamten, Angestellten und 
Arbeiter, falls sie deutsche Staatsangehörige sind.

h)  Ruheständler, die unmittelbar vor dem Eintritt in den 
Ruhestand die Voraussetzungen nach f) und g) erfüllt 
hatten,

i)  Ehe- oder Lebenspartner in häuslicher Gemeinschaft mit 
einer Person, die die Voraussetzungen nach f), g) und h) 
erfüllen

j)  Witwen oder Witwer von Personen, die bei ihrem Tod die 
Voraussetzungen nach f), g) und h) erfüllt hatten, bis zu 
einer Wiederverheiratung.

Besondere Vereinbarungen zur Wohngebäudeversicherung (BVW 2012)
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2.5 Prozessführung (Klausel 7861)

 Soweit die vertraglichen Grundlagen für die beteiligten Versiche-
rer die gleichen sind, ist folgendes vereinbart:

1.  Der Versicherungsnehmer wird bei Streitfällen aus diesem 
Vertrag seine Ansprüche nur gegen den führenden Versi-
cherer und nur wegen dessen Anteil gerichtlich geltend 
machen.

2. Die beteiligten Versicherer erkennen die gegen den führen-
den Versicherer rechtskräftig gewordene Entscheidung sowie 
die von diesem mit dem Versicherungsnehmer nach Rechts-
hängigkeit geschlossenen Vergleiche als auch für sich 
verbindlich an.

3.  Falls der Anteil des führenden Versicherers den für die 
Zulässigkeit der Berufung notwendigen Wert des Beschwer-
degegenstandes oder im Falle der Revision den Wert der 
mit der Revision geltend zu machenden Beschwer nicht 
erreicht, ist der Versicherungsnehmer berechtigt und auf 
Verlangen des führenden oder eines mitbeteiligten Versiche-
rers verpflichtet, die Klage auf einen zweiten, erforderlichen-
falls auf weitere Versicherer auszudehnen, bis diese Summe 
erreicht ist. Wird diesem Verlangen nicht entsprochen, so 
gilt Nr. 2 nicht.

2.6 Makler (Klausel 7862)

 Der den Versicherungsvertrag betreuende Makler ist bevollmäch-
tigt, Anzeigen und Willenserklärungen des Versicherungsnehmers 
entgegenzunehmen. Er ist durch den Maklervertrag verpflichtet, 
diese unverzüglich an den Versicherer weiterzuleiten.

3. Regressverzicht in der Feuerversicherung 

 Unser Unternehmen ist dem Abkommen der Feuerversicherer 
über einen Regressverzicht bei übergreifenden Feuerschäden 
beigetreten. Der Umfang des Regressverzichts ergibt sich aus 
den Bestimmungen für einen Regressverzicht der Feuerversi-
cherer bei übergreifenden Schadenereignissen, die Ihnen auf 
Wunsch von uns übersandt werden oder beim Gesamtverband 
der Deutschen Versicherungswirtschaft auf der Homepage (www.
gvd.de) zum download, neben dem Verzeichnis der Versicherer, 
die jeweils dem Abkommen beigetreten sind, bereit stehen. 

 Die beteiligten Versicherer werden im Bereich der Feuerversiche-
rung vorbehaltlich einer späteren Aufhebung oder Kündigung 
Schadenersatzansprüche gegen Sie weitgehend nicht geltend 
machen. Der Verzicht erfasst Regressforderungen von 150.000 Euro 
bis 600.000 Euro. Auf Regressforderungen unter 150.000 Euro 
verzichten die Abkommensunternehmen nicht, weil Sie sich gegen 
Regresse in dieser Höhe durch Abschluss einer Haftpflichtver-
sicherung selbst schützen können.

2.  Sobald die Voraussetzungen entfallen endet die Anwendung 
des Tarifes für den öffentlichen Dienst. Der Vertrag wird bis 
zum Ende des Versicherungsjahres zum vereinbarten Beitrag 
fortgeführt. Anschließend ist der Beitrag zu entrichten, der 
sich aus dem zu diesem Zeitpunkt gültigen Tarif für die 
Wohngebäude Plus Versicherung ergibt.

3. Der Versicherungsnehmer ist zur Anzeige verpflichtet.

2.2 Finanzdienstleistungs-Tarif

1. Voraussetzungen

 Der Finanzdienstleistungs-Tarif kann für folgende Personen 
angewendet werden:

a)  Festangestellte Mitarbeiter des Innen- und Außendiens-
tes oder Auszubildende von

aa)  Kreditinstituten, die nach dem Gesetz die Bezeich-
nung „Bank“, „Sparkasse“ oder „Spar- und Darle-
henskasse“ führen dürfen

bb)  Bausparkassen

cc)  Versicherungen im Sinne des Versicherungsauf-
sichtsgesetzes – nicht gesetzliche Sozialversiche-
rungen –

dd)  der Unternehmensgruppe Öffentliche Versicherung 
Braunschweig

ee)  Verbundpartnern der Unternehmensgruppe Öffent-
liche Versicherung Braunschweig

b)  selbstständige Versicherungsvermittler nach § 84

 Handelsgesetzbuch (HGB) und Versicherungsmakler 
nach § 93 Handelsgesetzbuch (HGB) sowie deren festan-
gestellten Mitarbeiter, sofern diese einer nichtselbst- 
ständigen und der Lohnsteuer unterliegenden Tätigkeit 
von mindestens 50 % der normalen Arbeitszeit nachge-
hen, oder deren Auszubildende

c) Ruheständler, die unmittelbar vor ihrem Eintritt in den 
Ruhestand die Voraussetzungen nach a) oder b) erfüllt 
hatten

d)  Ehe- oder Lebenspartner in häuslicher Gemeinschaft mit 
Personen, die die Voraussetzungen nach a) bis c) erfüllen

e) Witwen oder Witwer von Personen, die bei ihrem Tod die 
Voraussetzungen nach a) bis c) erfüllten, bis zu einer 
Wiederverheiratung.

 Die Anwendung des Finanzdienstleistungs-Tarifes ist nur mög-
lich, wenn die Beitragszahlung per Lastschrifteinzugsverfahren 
erfolgt.

2.  Sobald die Voraussetzungen entfallen, endet die Anwendung 
des Finanzdienstleistungs-Tarifes. Der Vertrag wird bis zum 
Ende des Versicherungsjahres zum vereinbarten Beitrag 
fortgeführt. Anschließend ist der Beitrag zu entrichten, der 
sich aus dem zu diesem Zeitpunkt gültigen Tarif für die 
Wohngebäude Plus Versicherung ergibt.

3.  Der Versicherungsnehmer ist zur Anzeige verpflichtet.

2.3 Neubaunachlass

1. Ihrer Wohngebäudeversicherung liegt ein Neubaunachlass 
zugrunde.

2. Die Höhe des Neubaunachlasses ist in Abhängigkeit vom 
Gebäudealter gestaffelt: 

-  ab Fertigstellung des Gebäudes beträgt der Nachlass 
30 %; 

-  bei einem Gebäudealter ab 3 Jahren beträgt der Nachlass 
25 %; 

-  bei einem Gebäudealter ab 6 Jahren beträgt der Nachlass 
20 % und 

-  bei einem Gebäudealter ab 9 Jahren beträgt der Nachlass 
15 %.

3 Im Versicherungsfall entfällt der vereinbarte Neubaunachlass 
zur nächsten Hauptfälligkeit.

4. Der Vertrag nimmt erst an einer etwaigen satzungsgemäßen 
Beitragsrückerstattung teil, nachdem der Neubaunachlass 
entfallen ist.

2.4 Führung (Klausel 7860)

 Der führende Versicherer ist bevollmächtigt, Anzeigen und Wil-
lenserklärungen des Versicherungsnehmers für alle beteiligten 
Versicherer entgegenzunehmen.
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Inhaltsverzeichnis

Vertragsgrundlage
Es gelten die Allgemeinen Wohngebäude-Versicherungsbedingungen 
(VGB 2012, Hauptvertrag), soweit sich aus den folgenden Bestim-
mungen nicht etwas anderes ergibt.

A. Allgemeine Erweiterungen
1. Entschädigungsgrenze und Gesamtentschädigung für zusätz-

lich mitversicherte Sachen und Kosten
2. Mitversicherte Grundstücksbestandteile (Klausel 7780)
3. Verzicht auf Einrede der groben Fahrlässigkeit (Klausel 7880)
4.  Verzicht auf Gefahrerhöhung bei vorübergehendem Unbe-

wohntsein (Klausel 7881)
5. Sachverständigenkosten (Klausel 7365)
6. Bewachungskosten bis 72 Stunden (Klausel 7382)
7. Rückreisekosten aus dem Urlaub ab einer Schadenhöhe von 

10.000 Euro (Klausel 7383)
8. Mietausfall/ Mietwert (Klausel 7384)
9. Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung inkl. Graffiti

B. Erweiterungen zu den Gefahren Feuer, Leitungswasser 
und Sturm/Hagel

10. Gebäudebeschädigungen durch Einbruch (Klausel 7361)
11. Diebstahl fest mit dem Gebäude verbundener Sachen (Klausel 

7188)
12. Schäden durch Einbruchdiebstahl an Zubehör im Gebäude 

(Klausel 7189)
13. Beschädigungen an Kabeln und Dämmung durch Marder und 

Waschbären 
14. Mehrkosten für den alters- und behindertengerechten Wieder-

aufbau 

C. Erweiterungen zu der Gefahr Feuer
15. Schäden durch Verpuffung (Klausel 7180)
16. Schäden, die durch Rauch und Ruß entstehen (Klausel 7181)
17. Seng- und Schmorschäden (Klausel 7182)
18. Schäden durch Überschallknall (Klausel 7183)
19. Fahrzeuganprall (Klausel 7165)
20. Schäden durch radioaktive Isotope (Klausel 7169)
21. Kosten für Dekontamination des Erdreichs (Klausel 7362)
22. Schäden an gärtnerischen Anlagen (Klausel 7280)
23. Gebäudebeschädigungen nach Fehlalarm von Rauchmeldern
24.  Rohbau-Feuerversicherung 

D. Erweiterungen zu der Gefahr Leitungswasser
25. Erweiterte Versicherung von Wasserzuleitungs- und Heizungs-

rohren auf und außerhalb des Versicherungsgrundstücks 
(Klausel 7260 und 7261)

26.  Rohrverstopfungen (Klausel 7184)
27. Regenwassersammelanlagen (Zisternen) 
28.  Bruch von Gasleitungen innerhalb des versicherten Gebäudes 

(Klausel 7186)
29. Medienverlust (Frischwasser und Gas) (Klausel 7187)
30. Panzerschläuche

E. Erweiterungen zu der Gefahr Sturm/ Hagel
31. Aufräumungskosten für Bäume auf dem Versicherungsgrund-

stück (Klausel 7385)

F.  Erweiterungen zu der Gefahr Elementar
32.  Mitversicherung von Regen-, Tau- und Schmelzwasser
33.  Mitversicherung von Dachlawinen und sogenannten Schnee-

bretten

A. Allgemeine Erweiterungen

1.  Entschädigungsgrenze und Gesamtentschädigung für 
zusätzlich mitversicherte Sachen und Kosten

1.  Die einzelnen Entschädigungsgrenzen für

a)  Überspannungsschäden durch Blitz gemäß Abschnitt 
A § 2 Nr. 6 a) VGB 2012,

b)  Versicherte Kosten gemäß Abschnitt A § 7 Nr. 1a) bis d) 
VGB 2012,

c)  Mehrkosten gemäß Abschnitt A § 8 VGB 2012 

entfallen.

2.  Die Gesamtentschädigung für

a)  Überspannungsschäden durch Blitz gemäß Abschnitt 
A § 2 Nr. 6 a) VGB 2012,

b)  Weitere Grundstücksbestandteile gemäß Abschnitt A § 
5 Nr. 1 und Nr. 4 VGB 2012,

c)  Versicherte Kosten gemäß Abschnitt A § 7 Nr. 1 VGB 2012, 
d)  Mehrkosten gemäß Abschnitt A § 8 VGB 2012
e)  über das Haftungspaket „Spezial“ versicherte Sachen 

und Kosten
 ist je Versicherungsfall auf 100 Prozent der Versicherungs-

summe begrenzt.

2. Mitversicherte Grundstücksbestandteile (Klausel 7780)
 Abweichend von Abschnitt A § 5 Nr. 1 und Nr. 4 VGB 2012 ist 

die Entschädigungsgrenze für Grundstücksbestandteile auf 
10 Prozent der Versicherungssumme erhöht.

3. Verzicht auf Einrede der groben Fahrlässigkeit (Klausel 7880)
 In Erweiterung von Abschnitt B § 16 Nr. 1 b) VGB 2012 verzich-

tet der Versicherer unabhängig von der Höhe des Entschädi-
gungsbetrages bei grob fahrlässiger Herbeiführung des Ver-
sicherungsfalles auf eine Kürzung des Entschädigungsbetra-
ges. Der Verzicht gilt nicht bei Verletzung der Sicherheitsvor-
schriften (Abschnitt A § 16 VGB 2012) oder anderer Obliegen-
heiten (Abschnitt B § 8 VGB 2012).

4. Verzicht auf Gefahrerhöhung bei vorübergehendem Unbe-
wohntsein (Klausel 7881)

 Abweichend von Abschnitt A § 17 VGB 2012 Nr. 1 b) liegt eine 
Gefahrerhöhung erst vor, wenn ein versichertes Gebäude 
länger als 180 Tage unbewohnt ist.

 Die Obliegenheiten gemäß Abschnitt B § 8 Nr. 1 VGB 2012 müs-
sen eingehalten werden. Verletzt der Versicherungsnehmer diese 
Obliegenheiten, ist der Versicherer unter den in Abschnitt B § 8 
Nr. 1 b) und Nr. 3 VGB 2012 beschriebenen Voraussetzungen zur 
Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.

5. Sachverständigenkosten (Klausel 7365)
 Soweit der entschädigungspflichtige Schaden in seiner Höhe 

25.000 Euro übersteigt, ersetzt der Versicherer die durch den 
Versicherungsnehmer gemäß Abschnitt A § 15 Nr. 6 VGB 2012 
zu tragenden Kosten des Sachverständigenverfahrens.

6. Bewachungskosten bis 72 Stunden (Klausel 7382)

1.  Bewachungskosten sind Kosten für die Bewachung versi-
cherter Sachen, wenn die versicherten Gebäude infolge 
eines Versicherungsfalles unbewohnbar wurden und 
Schließvorrichtungen und sonstige Sicherungen keinen 
ausreichenden Schutz bieten.

2.  Ersetzt werden die Kosten bis zu dem Zeitpunkt, in dem 
die Schließvorrichtungen oder sonstige Sicherungen wieder 
voll gebrauchsfähig sind, in Erweiterung zu Abschnitt A § 
7 Nr. 1 e) VGB 2012 längstens für die Dauer von 72 Stunden.

7. Rückreisekosten aus dem Urlaub ab einer Schadenhöhe 
von 10.000 Euro (Klausel 7383)

1.  Ergänzend zu Abschnitt A § 7 VGB 2012 ersetzt der Versi-
cherer nachgewiesene Fahrtmehrkosten, wenn der Versi-
cherungsnehmer wegen eines erheblichen Versicherungs-
falles vorzeitig seine Urlaubsreise abbricht und an den 
Schadensort reist.

2.  Erheblich ist ein Versicherungsfall, wenn der Schaden vor-
aussichtlich 10.000 Euro erreicht und die Anwesenheit des 
Versicherungsnehmers am Schadensort notwendig macht.

3. Als Urlaubsreise gilt jede privat veranlasste Abwesenheit des 
Versicherungsnehmers vom Versicherungsgrundstück von 
mindestens 4 Tagen bis zu einer Dauer von maximal 6 Wochen.

4.  Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, vor Antritt der 
Reise an den Schadensort bei dem Versicherer Weisungen 
einzuholen, soweit es die Umstände gestatten.

5.  Fahrtmehrkosten werden für ein angemessenes Reisemit-
tel ersetzt, entsprechend dem benutzten Urlaubsreisemit-
tel und der Dringlichkeit der Reise an den Schadensort.

8.  Mietausfall/ Mietwert (Klausel 7384)

1.  Mietausfall für gewerblich genutzte Räume
a) In Erweiterung von Abschnitt A § 9 VGB 2012 ist auch 

der Mietausfall für gewerblich genutzte Räume versichert.

Besondere Bedingungen für das Haftungspaket Spezial in der Wohngebäudeversicherung 
(BBW Spezial 2012) 
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b)  Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf 
5 Prozent der Versicherungssumme.

2.  Mietausfall bei Auszug des Mieters infolge des Schadens

 Endet das Mietverhältnis infolge des Schadens und sind 
die Räume trotz Anwendung der im Verkehr erforderlichen 
Sorgfalt zum Zeitpunkt der Wiederherstellung nicht zu ver- 
mieten, wird der Mietverlust bis zur Neuvermietung über 
diesen Zeitpunkt hinaus für die Dauer von 3 Monaten ersetzt, 
höchstens jedoch bis zum Ablauf der Haftzeit.

3.  Mietausfall bei Nachweis der unterbliebenen Vermietung 
infolge des Schadens

 War das Gebäude zur Zeit des Eintritts des Versicherungs-
falls nicht vermietet und weist der Versicherungsnehmer 
die Vermietung zu einem in der Haftzeit liegenden Termin 
nach, wird der ab diesem Zeitpunkt entstandene Mietaus-
fall bis zum Ablauf der Haftzeit gezahlt.

4.  In Erweiterung von Abschnitt A § 9 Nr. 2 VGB 2012 wird die 
maximale Haftzeit von 12 auf 24 Monate verlängert.

9.  Innere Unruhen, Böswillige Beschädigungen inklusive 
Graffiti

1.  Innere Unruhen 

 Versichert sind Schäden, die entstehen durch

a)  Zerstörung oder Beschädigung unmittelbar durch Gewalt-
handlungen im Zusammenhang mit Inneren Unruhen oder

b)  Abhandenkommen in unmittelbarem Zusammenhang 
mit Inneren Unruhen. 

 Innere Unruhen sind gegeben, wenn zahlenmäßig nicht 
unerhebliche Teile der Bevölkerung in einer die öffentliche 
Ruhe und Ordnung störenden Weise in Bewegung geraten 
und Gewalt gegen Personen oder Sachen verüben. 

2.  Böswillige Beschädigung inklusive Graffiti 

a)  Versichert ist jede vorsätzliche, unmittelbare Zerstörung 
oder Beschädigung von versicherten Sachen (böswillige 
Beschädigung) sowie deren Verunstaltung durch Farben 
oder Lacke durch fremde Personen. Fremde Personen 
sind alle Personen, die keine berechtigte Verfügungs-
gewalt der versicherten Sache haben.

b)  Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen Schäden 

aa)  durch Abhandenkommen versicherter Sachen;

bb)  die im Zusammenhang mit Einbruchdiebstahl ent-
stehen;

cc)  durch Glasbruch.

c)  Die Entschädigung ist je Versicherungsfall und Versi-
cherungsjahr auf 1 Prozent der Versicherungssumme 
begrenzt.

d)  Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, den Schaden 
dem Versicherer und der Polizei unverzüglich anzuzeigen.

3.  Öffentlich-rechtliche Entschädigungsansprüche 

 Ein Anspruch auf Entschädigung besteht insoweit nicht, als 
Schadenersatz aufgrund öffentlich- rechtlichen Entschä-
digungsrechts beansprucht werden kann.

4.  Besonderes Kündigungsrecht

a)  Versicherungsnehmer und Versicherer können die Gefahr 
Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung inkl. Graffiti 
jederzeit kündigen. Die Kündigung wird 1 Woche nach 
Zugang wirksam.

b)  Kündigt der Versicherer, so kann der Versicherungsneh-
mer den gesamten Vertrag innerhalb eines Monats nach 
Zugang der Erklärung des Versicherers zum gleichen 
Zeitpunkt kündigen.

B. Erweiterungen zu den Gefahren Feuer, Leitungswasser 
und Sturm/Hagel

 Im Rahmen des Haftungspaketes Spezial gelten Ziffer 10 bis 
14 nur als vereinbart, wenn die versicherten Sachen gegen 
Schäden durch Feuer, Leitungswasser und Sturm/Hagel ver-
sichert sind (siehe Versicherungsschein).

10. Gebäudebeschädigungen durch Einbruch (Klausel 7361)

1.  In Erweiterung von Abschnitt A § 7 Nr. 1 VGB 2012 ersetzt 
der Versicherer bei Zwei- oder Mehrfamilienhäusern die 
notwendigen Kosten, die dem Versicherungsnehmer für die 
Beseitigung von Schäden an Türen, Schlössern, Fenstern, 

Rollläden und Schutzgittern dadurch entstanden sind, dass 
ein unbefugter Dritter
a)  in das Gebäude eingebrochen, eingestiegen oder mittels 

falscher Schlüssel oder anderer Werkzeuge eingedrun-
gen ist,

b)  versucht, durch eine Handlung gemäß a) in ein versi-
chertes Gebäude einzudringen.

2.  Voraussetzung ist, dass die versicherten Sachen
–  dem Gemeingebrauch der Hausgemeinschaft unterlie-

gen oder
–  Bestandteil einer vorübergehend nicht vermieteten oder 

nicht verpachteten Wohn- oder Gewerbeeinheit sind
oder
–  der Mieter, Pächter oder Nutzer keinen eigenen Versi-

cherungsschutz nachweisen kann und der Vermieter, 
Verpächter oder Eigentümer zum Ersatz des Schadens 
verpflichtet ist.

3.  Sofern für den Mieter, Pächter oder Nutzer einer Wohn- oder 
Gewerbeeinheit für diese Schäden Versicherungsschutz 
über eine eigene Versicherung besteht, geht dessen Ver-
sicherung vor.

4.  Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf 1 
Prozent der Versicherungssumme.

11. Diebstahl fest mit dem Gebäude verbundener Sachen 
(Klausel 7188)

1.  Der Versicherer leistet auch im Fall der Entwendung durch 
Diebstahl Entschädigung für die in Abschnitt A § 5 Nr. 2 c) 
VGB 2012 genannten Sachen, die fest mit dem Gebäude 
verbunden sind.

2.  Nicht versichert sind Sachen, die ausschließlich gewerb-
lichen Zwecken dienen.

3.  Der Versicherungsnehmer hat den Diebstahl unverzüglich 
der zuständigen Polizeidienststelle anzuzeigen und ihr sowie 
dem Versicherer ein Verzeichnis der abhanden gekomme-
nen Sachen einzureichen. Bei Verletzung dieser Obliegen-
heit gilt Abschnitt B § 8 Nr. 2 VGB 2012.

4.  Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf 1 
Prozent der Versicherungssumme.

12.  Schäden durch Einbruchdiebstahl an Zubehör im Gebäude 
(Klausel 7189)

1.  Für die in Abschnitt A § 5 Nr. 2 c) VGB 2012 aufgeführten 
Sachen besteht, sofern sie sich im Gebäude befinden, 
Deckung auch gegen Schäden durch Einbruchdiebstahl.

2.  Ein Einbruch liegt vor, wenn ein unbefugter Dritter in das 
Gebäude einbricht, einsteigt oder mittels falscher Schlüs-
sel oder anderer nicht zum ordnungsgemäßen Öffnen 
bestimmter Werkzeuge eindringt.

3.  Der Versicherungsnehmer hat den Einbruchdiebstahl unver-
züglich der zuständigen Polizeidienststelle anzuzeigen und 
der Polizei sowie dem Versicherer ein Verzeichnis der 
abhanden gekommenen Sachen einzureichen. Bei Verletzung 
dieser Obliegenheit gilt Abschnitt B § 8 Nr. 2 VGB 2012.

4.  Schäden durch Vandalismus sind nicht mitversichert.

5.  Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versiche-
rungsnehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag 
Ersatz beanspruchen kann.

13.  Beschädigungen an Kabeln und Dämmung durch Marder 
und Waschbären 

1.  In Erweiterung zu Abschnitt A § 1 VGB 2012 ersetzt der 
Versicherer auch Schäden an elektrischen Leitungen und 
elektrischen Anlagen innerhalb von versicherten Gebäuden 
sowie Schäden an Dämmungen und Unterspannbahnen 
von Dächern, die durch die unmittelbare Einwirkung von 
Mardern und Waschbären entstehen.

2.  Folgeschäden aller Art, z. B. durch das Fehlen elektrischer 
Spannung, fallen nicht unter den Versicherungsschutz.

3. Bei Eintritt des Versicherungsfalles hat der Versicherungs-
nehmer unverzüglich für die Vertreibung und dauerhafte 
Fernhaltung (Vergrämung) des Marders bzw. Waschbären 
durch eine Fachfirma zu sorgen. Bei Verletzung dieser 
Obliegenheit gilt Abschnitt B § 8 Nr. 3 VGB 2012.

4.  Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf 1 
Prozent der Versicherungssumme.

14.  Mehrkosten für den alters- und behindertengerechten 
Wiederaufbau 

1.  Der Versicherer ersetzt die notwendigen Mehrkosten für 
den alters- oder behindertengerechten Wiederaufbau der 
vom Schaden betroffenen Sachen.

2.  Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf 5 
Prozent der Versicherungssumme.

C. Erweiterungen zu der Gefahr Feuer

 Im Rahmen des Haftungspaketes Spezial gelten Ziffer 15 bis 24 
nur als vereinbart, wenn die versicherten Sachen gegen Schä-
den durch Feuer versichert sind (siehe Versicherungsschein).

15. Schäden durch Verpuffung (Klausel 7180)

1.  In Erweiterung von Abschnitt A § 1 Nr. 1 a) VGB 2012 leistet 
der Versicherer auch Entschädigung für versicherte Sachen, 
die durch Verpuffung zerstört oder beschädigt werden oder 
infolgedessen abhanden kommen.

2.  Verpuffung ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von 
Gasen und Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende 
Kraftäußerung.

16. Schäden, die durch Rauch und Ruß entstehen (Klausel 7181)

1. In Erweiterung von Abschnitt A § 1 Nr. 1 a) VGB 2012 wer-
den versicherte Sachen entschädigt, die durch Rauch und 
Ruß zerstört oder beschädigt werden.

2.  Als Schaden durch Rauch und Ruß gilt jede plötzliche 
unmittelbare Zerstörung oder Beschädigung durch Rauch 
und Ruß, der bestimmungswidrig aus Feuerungs-, Heizungs-, 
Koch- und Trockenanlagen austritt, die sich auf dem im 
Versicherungsschein bezeichneten Grundstück befinden.

3.  Davon ausgenommen bleiben Schäden durch Emissionen, die 
beim ordnungsgemäßen Gebrauch dieser Anlagen entstehen.

17. Seng- und Schmorschäden (Klausel 7182)

1.  Abweichend von Abschnitt A § 2 Nr. 5 b) VGB 2012 werden 
versicherte Sachen zum Zeitwert entschädigt, die durch 
einen Sengschaden zerstört oder beschädigt werden.

2.  Ein Seng- oder Schmorschaden liegt vor, wenn eine Sache 
unter der Einwirkung einer Wärmequelle beschädigt wird, 
ohne dass es dabei zu einer Flammenbildung und selbst-
ständigen Ausbreitung der Schadstelle kommt und es sich 
somit nicht um einen Brandschaden handelt.

3.  Die Zeitwertentschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt 
auf 1 Prozent der Versicherungssumme.

18. Schäden durch Überschallknall (Klausel 7183)

1.  Abweichend von Abschnitt A § 1 Nr. 1 a) VGB 2012 ersetzt 
der Versicherer auch Schäden durch Überschallknall.

2.  Als Schaden durch Überschallknall gilt die unmittelbare 
Zerstörung oder Beschädigung versicherter Sachen, die 
direkt auf der durch den Überschallknall eines Flugzeugs 
entstehenden Druckwelle beruht.

3.  Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf 
1 Prozent der Versicherungssumme.

19. Fahrzeuganprall (Klausel 7165)

1.  In Erweiterung von Abschnitt A § 1 Nr. 1 a) VGB 2012 leistet 
der Versicherer Entschädigung für versicherte Sachen, die 
durch Fahrzeuganprall zerstört oder beschädigt werden 
oder infolge eines solchen Ereignisses abhanden kommen.

2.  Fahrzeuganprall ist jede unmittelbare Berührung von Gebäu-
den durch Straßenfahrzeuge, die nicht vom Versicherungs-
nehmer bzw. von Bewohnern oder Besuchern des Gebäu-
des gelenkt wurden, oder Schienenfahrzeuge.

3.  Nicht versichert sind Schäden an Fahrzeugen, Zäunen, Stra-
ßen und Wegen sowie an Sachen außerhalb von Gebäuden.

4.  Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf 10 
Prozent der Versicherungssumme.

20. Schäden durch radioaktive Isotope (Klausel 7169)

 Eingeschlossen sind Schäden an versicherten Sachen, die als 
Folge eines unter die Versicherung fallenden Schadenereig-
nisses durch auf dem Grundstück, auf dem der Versicherungs-
ort liegt, betriebsbedingt vorhandene oder verwendete radi-
oaktive Isotope entstehen, insbesondere Schäden durch 
Kontamination und Aktivierung. Dies gilt nicht für radioaktive 
Isotope von Kernreaktoren.

21. Kosten für Dekontamination des Erdreichs (Klausel 7362)

1. In Erweiterung von Abschnitt A § 7 Nr. 1 VGB 2012 ersetzt 
der Versicherer die notwendigen Kosten, die dem Versiche-
rungsnehmer aufgrund behördlicher Anordnungen infolge 
eines Versicherungsfalls entstehen, um
a)  Erdreich des Versicherungsgrundstücks zu untersuchen 

oder zu dekontaminieren oder auszutauschen,

b)  den Aushub in die nächstgelegene, geeignete Deponie 
zu transportieren und dort abzulagern oder zu vernichten,

c)  insoweit den Zustand des im Versicherungsschein 
bezeichneten Grundstücks vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles wiederherzustellen.

2.  Die Aufwendungen gemäß Nr. 1 werden nur ersetzt, sofern 
die behördlichen Anordnungen
a)  aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen ergangen 

sind, die vor Eintritt des Versicherungsfalles erlassen 
waren und

b)  eine Kontamination betreffen, die nachweislich infolge 
dieses Versicherungsfalles entstanden ist,

c) innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des Versiche-
rungsfalles ergangen sind und dem Versicherer ohne 
Rücksicht auf Rechtsmittelfristen innerhalb von drei 
Monaten seit Kenntnis der Anordnung gemeldet wurden.

3.  Wird durch den Versicherungsfall eine bestehende Konta-
mination des Erdreichs erhöht, so werden nur die Aufwen-
dungen ersetzt, die den für eine Beseitigung der bestehen-
den Kontamination erforderlichen Betrag übersteigen, und 
zwar ohne Rücksicht darauf, ob und wann dieser Betrag 
ohne den Versicherungsfall aufgewendet worden wäre. Die 
hiernach nicht zu ersetzenden Kosten werden nötigenfalls 
durch Sachverständige festgestellt.

4.  Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher Anordnun-
gen oder aufgrund sonstiger Verpflichtungen des Versiche-
rungsnehmers einschließlich der sogenannten Einlieferer-
haftung werden nicht ersetzt.

5.  Kosten gemäß Nr. 1 gelten nicht als Aufräumungskosten 
gemäß Abschnitt A § 7 Nr. 1 a) VGB 2012.

6.  Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf 10 
Prozent der Versicherungssumme.

7.  Die Entschädigung ist zusätzlich auf eine Jahreshöchstent-
schädigung von 25 Prozent der Versicherungssumme begrenzt. 
Alle Schäden, die im laufenden Versicherungsjahr entstehen, 
fallen insgesamt unter die Jahreshöchstentschädigung. 
Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer zur Abwicklung 
oder Minderung des Schadens macht, werden nur insoweit 
ersetzt, als sie mit der Entschädigung zusammen die Jah-
reshöchstentschädigung nicht übersteigen, es sei denn, dass 
sie auf einer Weisung des Versicherers beruhen.

22. Schäden an gärtnerischen Anlagen (Klausel 7280)

1.  Versichert sind Schäden an gärtnerischen Anlagen auf dem 
Versicherungsgrundstück, die durch ein ersatzpflichtiges 
Feuerereignis so beschädigt wurden, dass eine natürliche 
Regeneration nicht zu erwarten ist.

2.  Ersetzt wird die Beseitigung von Schäden an den gärtne-
rischen Anlagen bzw. die Neuanpflanzung von Jungpflanzen.

3.  Bereits abgestorbene Bepflanzungen sind vom Versiche-
rungsschutz ausgeschlossen.

4.  Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf 1 
Prozent der Versicherungssumme.

23. Gebäudebeschädigungen nach Fehlalarm von Rauchmel-
dern

 Sofern ein Rauchmelder nach den anerkannten Regeln der 
Technik eingebaut wurde, 

a)  sind in Ergänzung zu Abschnitt A § 1 Nr. 1 a) VGB 2012 die 
Kosten für die Beseitigung von Beschädigungen versicher-
ter Sachen (siehe Abschnitt A § 5 VGB 2012), die durch 
Polizei- oder Feuerwehrkräfte infolge eines Fehlalarms durch 
Brand- oder Rauchmelder verursacht werden, mitversichert;

b)  verzichtet der Versicherer auf mögliche Leistungsbeschrän-
kungen gegenüber dem Versicherungsnehmer, sofern der 
Brand- oder Rauchmelder keinen fachgerechten Alarm auslöst.

 Regressansprüche gegenüber Dritten bleiben davon unberührt. 
 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf 1 Pro-

zent der Versicherungssumme.
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b)  Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf 
5 Prozent der Versicherungssumme.

2.  Mietausfall bei Auszug des Mieters infolge des Schadens

 Endet das Mietverhältnis infolge des Schadens und sind 
die Räume trotz Anwendung der im Verkehr erforderlichen 
Sorgfalt zum Zeitpunkt der Wiederherstellung nicht zu ver- 
mieten, wird der Mietverlust bis zur Neuvermietung über 
diesen Zeitpunkt hinaus für die Dauer von 3 Monaten ersetzt, 
höchstens jedoch bis zum Ablauf der Haftzeit.

3.  Mietausfall bei Nachweis der unterbliebenen Vermietung 
infolge des Schadens

 War das Gebäude zur Zeit des Eintritts des Versicherungs-
falls nicht vermietet und weist der Versicherungsnehmer 
die Vermietung zu einem in der Haftzeit liegenden Termin 
nach, wird der ab diesem Zeitpunkt entstandene Mietaus-
fall bis zum Ablauf der Haftzeit gezahlt.

4.  In Erweiterung von Abschnitt A § 9 Nr. 2 VGB 2012 wird die 
maximale Haftzeit von 12 auf 24 Monate verlängert.

9.  Innere Unruhen, Böswillige Beschädigungen inklusive 
Graffiti

1.  Innere Unruhen 

 Versichert sind Schäden, die entstehen durch

a)  Zerstörung oder Beschädigung unmittelbar durch Gewalt-
handlungen im Zusammenhang mit Inneren Unruhen oder

b)  Abhandenkommen in unmittelbarem Zusammenhang 
mit Inneren Unruhen. 

 Innere Unruhen sind gegeben, wenn zahlenmäßig nicht 
unerhebliche Teile der Bevölkerung in einer die öffentliche 
Ruhe und Ordnung störenden Weise in Bewegung geraten 
und Gewalt gegen Personen oder Sachen verüben. 

2.  Böswillige Beschädigung inklusive Graffiti 

a)  Versichert ist jede vorsätzliche, unmittelbare Zerstörung 
oder Beschädigung von versicherten Sachen (böswillige 
Beschädigung) sowie deren Verunstaltung durch Farben 
oder Lacke durch fremde Personen. Fremde Personen 
sind alle Personen, die keine berechtigte Verfügungs-
gewalt der versicherten Sache haben.

b)  Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen Schäden 

aa)  durch Abhandenkommen versicherter Sachen;

bb)  die im Zusammenhang mit Einbruchdiebstahl ent-
stehen;

cc)  durch Glasbruch.

c)  Die Entschädigung ist je Versicherungsfall und Versi-
cherungsjahr auf 1 Prozent der Versicherungssumme 
begrenzt.

d)  Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, den Schaden 
dem Versicherer und der Polizei unverzüglich anzuzeigen.

3.  Öffentlich-rechtliche Entschädigungsansprüche 

 Ein Anspruch auf Entschädigung besteht insoweit nicht, als 
Schadenersatz aufgrund öffentlich- rechtlichen Entschä-
digungsrechts beansprucht werden kann.

4.  Besonderes Kündigungsrecht

a)  Versicherungsnehmer und Versicherer können die Gefahr 
Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung inkl. Graffiti 
jederzeit kündigen. Die Kündigung wird 1 Woche nach 
Zugang wirksam.

b)  Kündigt der Versicherer, so kann der Versicherungsneh-
mer den gesamten Vertrag innerhalb eines Monats nach 
Zugang der Erklärung des Versicherers zum gleichen 
Zeitpunkt kündigen.

B. Erweiterungen zu den Gefahren Feuer, Leitungswasser 
und Sturm/Hagel

 Im Rahmen des Haftungspaketes Spezial gelten Ziffer 10 bis 
14 nur als vereinbart, wenn die versicherten Sachen gegen 
Schäden durch Feuer, Leitungswasser und Sturm/Hagel ver-
sichert sind (siehe Versicherungsschein).

10. Gebäudebeschädigungen durch Einbruch (Klausel 7361)

1.  In Erweiterung von Abschnitt A § 7 Nr. 1 VGB 2012 ersetzt 
der Versicherer bei Zwei- oder Mehrfamilienhäusern die 
notwendigen Kosten, die dem Versicherungsnehmer für die 
Beseitigung von Schäden an Türen, Schlössern, Fenstern, 

Rollläden und Schutzgittern dadurch entstanden sind, dass 
ein unbefugter Dritter
a)  in das Gebäude eingebrochen, eingestiegen oder mittels 

falscher Schlüssel oder anderer Werkzeuge eingedrun-
gen ist,

b)  versucht, durch eine Handlung gemäß a) in ein versi-
chertes Gebäude einzudringen.

2.  Voraussetzung ist, dass die versicherten Sachen
–  dem Gemeingebrauch der Hausgemeinschaft unterlie-

gen oder
–  Bestandteil einer vorübergehend nicht vermieteten oder 

nicht verpachteten Wohn- oder Gewerbeeinheit sind
oder
–  der Mieter, Pächter oder Nutzer keinen eigenen Versi-

cherungsschutz nachweisen kann und der Vermieter, 
Verpächter oder Eigentümer zum Ersatz des Schadens 
verpflichtet ist.

3.  Sofern für den Mieter, Pächter oder Nutzer einer Wohn- oder 
Gewerbeeinheit für diese Schäden Versicherungsschutz 
über eine eigene Versicherung besteht, geht dessen Ver-
sicherung vor.

4.  Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf 1 
Prozent der Versicherungssumme.

11. Diebstahl fest mit dem Gebäude verbundener Sachen 
(Klausel 7188)

1.  Der Versicherer leistet auch im Fall der Entwendung durch 
Diebstahl Entschädigung für die in Abschnitt A § 5 Nr. 2 c) 
VGB 2012 genannten Sachen, die fest mit dem Gebäude 
verbunden sind.

2.  Nicht versichert sind Sachen, die ausschließlich gewerb-
lichen Zwecken dienen.

3.  Der Versicherungsnehmer hat den Diebstahl unverzüglich 
der zuständigen Polizeidienststelle anzuzeigen und ihr sowie 
dem Versicherer ein Verzeichnis der abhanden gekomme-
nen Sachen einzureichen. Bei Verletzung dieser Obliegen-
heit gilt Abschnitt B § 8 Nr. 2 VGB 2012.

4.  Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf 1 
Prozent der Versicherungssumme.

12.  Schäden durch Einbruchdiebstahl an Zubehör im Gebäude 
(Klausel 7189)

1.  Für die in Abschnitt A § 5 Nr. 2 c) VGB 2012 aufgeführten 
Sachen besteht, sofern sie sich im Gebäude befinden, 
Deckung auch gegen Schäden durch Einbruchdiebstahl.

2.  Ein Einbruch liegt vor, wenn ein unbefugter Dritter in das 
Gebäude einbricht, einsteigt oder mittels falscher Schlüs-
sel oder anderer nicht zum ordnungsgemäßen Öffnen 
bestimmter Werkzeuge eindringt.

3.  Der Versicherungsnehmer hat den Einbruchdiebstahl unver-
züglich der zuständigen Polizeidienststelle anzuzeigen und 
der Polizei sowie dem Versicherer ein Verzeichnis der 
abhanden gekommenen Sachen einzureichen. Bei Verletzung 
dieser Obliegenheit gilt Abschnitt B § 8 Nr. 2 VGB 2012.

4.  Schäden durch Vandalismus sind nicht mitversichert.

5.  Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versiche-
rungsnehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag 
Ersatz beanspruchen kann.

13.  Beschädigungen an Kabeln und Dämmung durch Marder 
und Waschbären 

1.  In Erweiterung zu Abschnitt A § 1 VGB 2012 ersetzt der 
Versicherer auch Schäden an elektrischen Leitungen und 
elektrischen Anlagen innerhalb von versicherten Gebäuden 
sowie Schäden an Dämmungen und Unterspannbahnen 
von Dächern, die durch die unmittelbare Einwirkung von 
Mardern und Waschbären entstehen.

2.  Folgeschäden aller Art, z. B. durch das Fehlen elektrischer 
Spannung, fallen nicht unter den Versicherungsschutz.

3. Bei Eintritt des Versicherungsfalles hat der Versicherungs-
nehmer unverzüglich für die Vertreibung und dauerhafte 
Fernhaltung (Vergrämung) des Marders bzw. Waschbären 
durch eine Fachfirma zu sorgen. Bei Verletzung dieser 
Obliegenheit gilt Abschnitt B § 8 Nr. 3 VGB 2012.

4.  Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf 1 
Prozent der Versicherungssumme.

14.  Mehrkosten für den alters- und behindertengerechten 
Wiederaufbau 

1.  Der Versicherer ersetzt die notwendigen Mehrkosten für 
den alters- oder behindertengerechten Wiederaufbau der 
vom Schaden betroffenen Sachen.

2.  Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf 5 
Prozent der Versicherungssumme.

C. Erweiterungen zu der Gefahr Feuer

 Im Rahmen des Haftungspaketes Spezial gelten Ziffer 15 bis 24 
nur als vereinbart, wenn die versicherten Sachen gegen Schä-
den durch Feuer versichert sind (siehe Versicherungsschein).

15. Schäden durch Verpuffung (Klausel 7180)

1.  In Erweiterung von Abschnitt A § 1 Nr. 1 a) VGB 2012 leistet 
der Versicherer auch Entschädigung für versicherte Sachen, 
die durch Verpuffung zerstört oder beschädigt werden oder 
infolgedessen abhanden kommen.

2.  Verpuffung ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von 
Gasen und Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende 
Kraftäußerung.

16. Schäden, die durch Rauch und Ruß entstehen (Klausel 7181)

1. In Erweiterung von Abschnitt A § 1 Nr. 1 a) VGB 2012 wer-
den versicherte Sachen entschädigt, die durch Rauch und 
Ruß zerstört oder beschädigt werden.

2.  Als Schaden durch Rauch und Ruß gilt jede plötzliche 
unmittelbare Zerstörung oder Beschädigung durch Rauch 
und Ruß, der bestimmungswidrig aus Feuerungs-, Heizungs-, 
Koch- und Trockenanlagen austritt, die sich auf dem im 
Versicherungsschein bezeichneten Grundstück befinden.

3.  Davon ausgenommen bleiben Schäden durch Emissionen, die 
beim ordnungsgemäßen Gebrauch dieser Anlagen entstehen.

17. Seng- und Schmorschäden (Klausel 7182)

1.  Abweichend von Abschnitt A § 2 Nr. 5 b) VGB 2012 werden 
versicherte Sachen zum Zeitwert entschädigt, die durch 
einen Sengschaden zerstört oder beschädigt werden.

2.  Ein Seng- oder Schmorschaden liegt vor, wenn eine Sache 
unter der Einwirkung einer Wärmequelle beschädigt wird, 
ohne dass es dabei zu einer Flammenbildung und selbst-
ständigen Ausbreitung der Schadstelle kommt und es sich 
somit nicht um einen Brandschaden handelt.

3.  Die Zeitwertentschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt 
auf 1 Prozent der Versicherungssumme.

18. Schäden durch Überschallknall (Klausel 7183)

1.  Abweichend von Abschnitt A § 1 Nr. 1 a) VGB 2012 ersetzt 
der Versicherer auch Schäden durch Überschallknall.

2.  Als Schaden durch Überschallknall gilt die unmittelbare 
Zerstörung oder Beschädigung versicherter Sachen, die 
direkt auf der durch den Überschallknall eines Flugzeugs 
entstehenden Druckwelle beruht.

3.  Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf 
1 Prozent der Versicherungssumme.

19. Fahrzeuganprall (Klausel 7165)

1.  In Erweiterung von Abschnitt A § 1 Nr. 1 a) VGB 2012 leistet 
der Versicherer Entschädigung für versicherte Sachen, die 
durch Fahrzeuganprall zerstört oder beschädigt werden 
oder infolge eines solchen Ereignisses abhanden kommen.

2.  Fahrzeuganprall ist jede unmittelbare Berührung von Gebäu-
den durch Straßenfahrzeuge, die nicht vom Versicherungs-
nehmer bzw. von Bewohnern oder Besuchern des Gebäu-
des gelenkt wurden, oder Schienenfahrzeuge.

3.  Nicht versichert sind Schäden an Fahrzeugen, Zäunen, Stra-
ßen und Wegen sowie an Sachen außerhalb von Gebäuden.

4.  Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf 10 
Prozent der Versicherungssumme.

20. Schäden durch radioaktive Isotope (Klausel 7169)

 Eingeschlossen sind Schäden an versicherten Sachen, die als 
Folge eines unter die Versicherung fallenden Schadenereig-
nisses durch auf dem Grundstück, auf dem der Versicherungs-
ort liegt, betriebsbedingt vorhandene oder verwendete radi-
oaktive Isotope entstehen, insbesondere Schäden durch 
Kontamination und Aktivierung. Dies gilt nicht für radioaktive 
Isotope von Kernreaktoren.

21. Kosten für Dekontamination des Erdreichs (Klausel 7362)

1. In Erweiterung von Abschnitt A § 7 Nr. 1 VGB 2012 ersetzt 
der Versicherer die notwendigen Kosten, die dem Versiche-
rungsnehmer aufgrund behördlicher Anordnungen infolge 
eines Versicherungsfalls entstehen, um
a)  Erdreich des Versicherungsgrundstücks zu untersuchen 

oder zu dekontaminieren oder auszutauschen,

b)  den Aushub in die nächstgelegene, geeignete Deponie 
zu transportieren und dort abzulagern oder zu vernichten,

c)  insoweit den Zustand des im Versicherungsschein 
bezeichneten Grundstücks vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles wiederherzustellen.

2.  Die Aufwendungen gemäß Nr. 1 werden nur ersetzt, sofern 
die behördlichen Anordnungen
a)  aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen ergangen 

sind, die vor Eintritt des Versicherungsfalles erlassen 
waren und

b)  eine Kontamination betreffen, die nachweislich infolge 
dieses Versicherungsfalles entstanden ist,

c) innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des Versiche-
rungsfalles ergangen sind und dem Versicherer ohne 
Rücksicht auf Rechtsmittelfristen innerhalb von drei 
Monaten seit Kenntnis der Anordnung gemeldet wurden.

3.  Wird durch den Versicherungsfall eine bestehende Konta-
mination des Erdreichs erhöht, so werden nur die Aufwen-
dungen ersetzt, die den für eine Beseitigung der bestehen-
den Kontamination erforderlichen Betrag übersteigen, und 
zwar ohne Rücksicht darauf, ob und wann dieser Betrag 
ohne den Versicherungsfall aufgewendet worden wäre. Die 
hiernach nicht zu ersetzenden Kosten werden nötigenfalls 
durch Sachverständige festgestellt.

4.  Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher Anordnun-
gen oder aufgrund sonstiger Verpflichtungen des Versiche-
rungsnehmers einschließlich der sogenannten Einlieferer-
haftung werden nicht ersetzt.

5.  Kosten gemäß Nr. 1 gelten nicht als Aufräumungskosten 
gemäß Abschnitt A § 7 Nr. 1 a) VGB 2012.

6.  Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf 10 
Prozent der Versicherungssumme.

7.  Die Entschädigung ist zusätzlich auf eine Jahreshöchstent-
schädigung von 25 Prozent der Versicherungssumme begrenzt. 
Alle Schäden, die im laufenden Versicherungsjahr entstehen, 
fallen insgesamt unter die Jahreshöchstentschädigung. 
Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer zur Abwicklung 
oder Minderung des Schadens macht, werden nur insoweit 
ersetzt, als sie mit der Entschädigung zusammen die Jah-
reshöchstentschädigung nicht übersteigen, es sei denn, dass 
sie auf einer Weisung des Versicherers beruhen.

22. Schäden an gärtnerischen Anlagen (Klausel 7280)

1.  Versichert sind Schäden an gärtnerischen Anlagen auf dem 
Versicherungsgrundstück, die durch ein ersatzpflichtiges 
Feuerereignis so beschädigt wurden, dass eine natürliche 
Regeneration nicht zu erwarten ist.

2.  Ersetzt wird die Beseitigung von Schäden an den gärtne-
rischen Anlagen bzw. die Neuanpflanzung von Jungpflanzen.

3.  Bereits abgestorbene Bepflanzungen sind vom Versiche-
rungsschutz ausgeschlossen.

4.  Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf 1 
Prozent der Versicherungssumme.

23. Gebäudebeschädigungen nach Fehlalarm von Rauchmel-
dern

 Sofern ein Rauchmelder nach den anerkannten Regeln der 
Technik eingebaut wurde, 

a)  sind in Ergänzung zu Abschnitt A § 1 Nr. 1 a) VGB 2012 die 
Kosten für die Beseitigung von Beschädigungen versicher-
ter Sachen (siehe Abschnitt A § 5 VGB 2012), die durch 
Polizei- oder Feuerwehrkräfte infolge eines Fehlalarms durch 
Brand- oder Rauchmelder verursacht werden, mitversichert;

b)  verzichtet der Versicherer auf mögliche Leistungsbeschrän-
kungen gegenüber dem Versicherungsnehmer, sofern der 
Brand- oder Rauchmelder keinen fachgerechten Alarm auslöst.

 Regressansprüche gegenüber Dritten bleiben davon unberührt. 
 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf 1 Pro-

zent der Versicherungssumme.
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24. Rohbau-Feuerversicherung
 Während der Neu- oder Rohbauphase ist der Versicherungs-

schutz begrenzt auf die Feuerversicherung gemäß Abschnitt 
A § 2 VGB 2012. Die Rohbauphase ist die Zeit vom Baubeginn 
bis zur Inbetriebnahme eines neu zu erstellenden Gebäudes.

 Baustoffe, die zur Errichtung notwendig sind und sich auf dem 
Baugrundstück oder in dessen unmittelbarer Nähe im Freien 
befinden, sind mitversichert, sofern der Versicherungsnehmer 
hierfür die Gefahr trägt.

 Die Haftung für über die Feuerversicherung hinaus beantrag-
ten Gefahren (z. B. Leitungswasser, Sturm/Hagel, weitere 
Elementargefahren) beginnt erst, wenn die Gebäude bezugs-
fertig sind.

 In Erweiterung zu den Besonderen Vereinbarungen zur Wohn-
gebäudeversicherung (BVW 2012) Ziffer 1.5 ist der Versiche-
rungsschutz über die Rohbau-Feuerversicherung während der 
Zeit des Rohbaus bis zur bezugsfertigen Herstellung, längstens 
jedoch bis zu 24 Monaten, beitragsfrei. 

D.  Erweiterung zu der Gefahr Leitungswasser
 Im Rahmen des Haftungspaketes Spezial gelten Ziffer 25 bis 

30 nur als vereinbart, wenn die versicherten Sachen gegen 
Schäden durch Leitungswasser versichert sind (siehe Versi-
cherungsschein).

25. Erweiterte Versicherung von Wasserzuleitungs- und Hei-
zungsrohren auf und außerhalb des Versicherungsgrund-
stücks (Klausel 7260/7261)

1.  In Erweiterung von Abschnitt A § 3 Nr. 2 VGB 2012 leistet 
der Versicherer Entschädigung für außerhalb von Gebäuden 
eintretende frostbedingte und sonstige Bruchschäden an 
den Zuleitungsrohren der Wasserversorgung oder an den 
Rohren der Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, 
Wärme- pumpen-, oder Solarheizungsanlagen, die
–  auf dem Versicherungsgrundstück verlegt sind, aber nicht 

der Versorgung versicherter Gebäude oder Anlagen dienen,
–  außerhalb des Versicherungsgrundstücks liegen und der 

Versorgung versicherter Gebäude oder Anlagen dienen
 sofern der Versicherungsnehmer die Gefahr trägt.

2.  Nr. 1 gilt nicht für Rohre, die ausschließlich gewerblichen 
Zwecken dienen.

3.  Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf 1 
Prozent der Versicherungssumme.

26. Rohrverstopfungen (Klausel 7184)

1.  In Erweiterung von Abschnitt A § 3 VGB 2012 besteht Ver-
sicherungsschutz für die Beseitigung der für einen ersatz-
pflichtigen Schaden durch Leitungswasser, Rohrbruch oder 
Frost ursächlichen Verstopfung innerhalb versicherter 
Gebäude.

2.  Verstopfungen von Regenwasserleitungen sind nicht mit-
versichert.

27. Regenwassersammelanlagen (Zisternen) 

1.  In Erweiterung von Abschnitt A § 3 Nr. 2 VGB 2012 sind 
versichert Frost- und sonstige Bruchschäden an Regen-
wassersammelanlagen (Zisternen) und damit verbundenen 
Rohrleitungen, die sich außerhalb versicherter Gebäude 
auf dem Versicherungsgrundstück befinden und der Ver-
sorgung versicherter Gebäude dienen.

2.  Die Entschädigungsgrenze gemäß Nr.1 ist je Versicherungs-
fall begrenzt auf 1 Prozent der Versicherungssumme.

28. Bruch von Gasleitungen innerhalb des versicherten Gebäu-
des (Klausel 7186)

 In Ergänzung von Abschnitt A § 3 Nr. 1 VGB 2012 sind innerhalb 
versicherter Gebäude Frost- und sonstige Bruchschäden an 
Gasrohren mitversichert, soweit der Versicherungsnehmer 
dafür die Gefahr trägt.

29. Medienverlust (Frischwasser und Gas) (Klausel 7187)

1. In Erweiterung von Abschnitt A § 3 VGB 2012 ersetzt der 
Versicherer den Mehrverbrauch von Frischwasser und Gas, 
der infolge eines Versicherungsfalles entsteht und den das 
Wasser- bzw. Gasversorgungsunternehmen in Rechnung stellt.

2.  Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf 
1 Prozent der Versicherungssumme.

30.  Panzerschläuche
 In Erweiterung von Abschnitt A § 3 Nr. 1 VGB 2012 sind fach-

gerecht montierte Panzerschläuche Rohrleitungen gleich gestellt. 

E.  Erweiterung zu der Gefahr Sturm/Hagel
 Im Rahmen des Haftungspaketes Spezial gilt Ziffer 31 nur als 

vereinbart, wenn die versicherten Sachen gegen Schäden 
durch Sturm/Hagel versichert sind (siehe Versicherungsschein).

31. 7385 Aufräumungskosten für Bäume auf dem Versiche-
rungsgrundstück

1. In Erweiterung von Abschnitt A § 4 VGB 2012 ersetzt der 
Versicherer die notwendigen Kosten für das Entfernen, den 
Abtransport und die Entsorgung durch Blitzschlag oder 
Sturm umgestürzter Bäume auf dem Versicherungsgrund-
stück, soweit eine natürliche Regeneration nicht zu erwar-
ten ist. Hierzu zählt auch das Abknicken und Abbrechen 
des Baumstammes bis zum Kronenansatz. Bereits abge-
storbene Bäume sind von der Versicherung ausgeschlossen.

2.  Abgebrochene Äste und Sträucher fallen nicht unter den 
Versicherungsschutz.

3.  Der Versicherer ersetzt außerdem die infolge eines Ereig-
nisses gemäß Nr. 1 entstehenden Kosten für das Entfernen 
des Wurzelstumpfes, für eine ersatzweise Bepflanzung mit 
Jungpflanzen, für die Verfüllung mit Erdreich und für die 
Angleichung an das übrige Geländeniveau.

4.  Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf 1 
Prozent der Versicherungssumme.

F.  Erweiterung zu der Gefahr Elementar
 Im Rahmen des Haftungspaketes Spezial gelten Ziffer 32 und 

33 nur als vereinbart, wenn die versicherten Sachen gegen 
Schäden durch Elementarereignisse (gemäß der BBW Elemen-
tar 2012) versichert sind (siehe Versicherungsschein).

32.  Mitversicherung von Regen-, Tau- und Schmelzwasser
1. Abweichend von Abschnitt A § 4 Nr. 4 VGB 2012 sind 

Schäden an Bodenbelägen, Innenanstrichen und Tapeten 
durch das Eindringen von Witterungsniederschlägen, Tau- 
oder Schmelzwasser versichert.

2. Ersetzt werden auch die Kosten für die Trocknung und bei 
Leichtbauwänden und -decken  deren gegebenenfalls not-
wendige Wiederherstellung.

3. Dies gilt auch für den Fall, dass 
a) die Nässeschäden nicht auf die Einwirkung von Sturm 

zurückzuführen sind;
b) die Außenhaut des Gebäudes vorher nicht durch ein 

anderes versichertes Ereignis beschädigt oder zerstört 
wurde. 

4. Der Versicherungsschutz erstreckt sich ohne Rücksicht auf 
mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch 
a) bekannte Baumängel oder bereits bekannte mangelhafte 

Instandhaltung an versicherten Gebäuden; 
b) nicht ordnungsgemäß geschlossene Fenster, Außentüren 

oder andere Öffnungen; 
c) Schwamm;
d) Schimmel, es sei denn, sie werden als unmittelbare Folge 

des versicherten Schadens nachgewiesen. 

5. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall (siehe Abschnitt 
A § 1 VGB 2012) und je Gebäude (siehe Abschnitt A § 5 
Nr. 1 VGB 2012) begrenzt auf 1 Prozent der Versicherungs-
summe.

33.  Mitversicherung von gleitenden oder rutschenden Schnee- 
und/oder Eismassen (sog. Dachlawinen)

 In Ergänzung zu Ziffer 7 Nr. 2a) der Besonderen Vereinbarun-
gen für die Versicherung weiterer Elementarschäden in der 
Wohngebäudeversicherung (BBW Elementar 2012) sind Schä-
den an versicherten Gebäuden und Grundstückbestandteilen 
durch vom Dach abgleitende oder abrutschende Schnee- oder 
Eismassen versichert.

 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf 1 
Prozent der Versicherungssumme.
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A. Erweiterungen zu der Gefahr Leitungswasser

1. Vertragsgrundlage

 Es gelten die Allgemeinen Wohngebäude-Versicherungsbe-
dingungen (VGB 2012), (Hauptvertrag), soweit sich aus den 
folgenden Bestimmungen nicht etwas anderes ergibt.

 Im Rahmen des Rohrpaketes gelten Ziffer 2 bis 4 nur als ver-
einbart, wenn die versicherten Sachen gegen Schäden durch 
Leitungswasser versichert sind (siehe Versicherungsschein).

2. Erweiterte Versicherung von Wasserzuleitungs- und Hei-
zungsrohren auf und außerhalb des Versicherungsgrundstücks 
(Klausel 7260/7261)

1.  In Erweiterung von Abschnitt A § 3 Nr. 2 VGB 2012 leistet 
der Versicherer Entschädigung für außerhalb von Gebäuden 
eintretende frostbedingte und sonstige Bruchschäden an 
den Zuleitungsrohren der Wasserversorgung oder an den 
Rohren der Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, 
Wärme- pumpen-, oder Solarheizungsanlagen, die

–  auf dem Versicherungsgrundstück verlegt sind, aber nicht 
der Versorgung versicherter Gebäude oder Anlagen 
dienen,

–  außerhalb des Versicherungsgrundstücks liegen und der 
Versorgung versicherter Gebäude oder Anlagen dienen

 sofern der Versicherungsnehmer die Gefahr trägt.

2.  Nr. 1 gilt nicht für Rohre, die ausschließlich gewerblichen 
Zwecken dienen.

3.  Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf 10 
Prozent der Versicherungssumme.

3. Regenwassersammelanlagen (Zisternen) 

1.  In Erweiterung Abschnitt A § 3 Nr. 2 VGB 2012 sind versichert 
Frost- und sonstige Bruchschäden an Regenwassersamme-
lanlagen (Zisternen) und damit verbundenen Rohrleitungen, 
die sich außerhalb versicherter Gebäude auf dem Versiche-
rungsgrundstück befinden und der Versorgung versicherter 
Gebäude dienen.

2.  Die Entschädigungsgrenze gemäß Nr.1 ist je Versicherungs-
fall begrenzt auf 10 Prozent der Versicherungssumme.

4. Erweiterte Versicherung von Ableitungsrohren (Klausel 7262)

1.  Versichert sind, sofern der Versicherungsnehmer hierfür die 
Gefahr trägt, Frost- und sonstige Bruchschäden an Ablei-
tungsrohren der Wasserversorgung, die

–  auf dem Versicherungsgrundstück,

–  außerhalb des Versicherungsgrundstückes

 verlegt sind und der Entsorgung versicherter Gebäude oder 
Anlagen dienen.

2.  Nr. 1 gilt nicht für Rohre, die ausschließlich gewerblichen 
Zwecken dienen.

3.  Kein Bruchschaden liegt vor, wenn

–  Dichtungen undicht werden,

–  Rohrstücke ihre Lage verändert haben (Muffenversatz)

 oder

–  Wurzeln in die Rohre hineingewachsen sind, 

 selbst wenn dadurch ein Materialschaden am Rohr oder an 
der Dichtung entstanden ist.

 Versicherungsschutz besteht außerdem nicht für die Kosten 
einer vorsorglich durchgeführten oder behördlich angeord-
neten Untersuchung von Rohren ohne konkreten Schaden-
verdacht.

 Erfolgt eine Untersuchung aufgrund eines konkreten Scha-
denverdachts, werden nur die Kosten für die Lokalisierung 
und Beseitigung eines versicherten Bruchschadens ersetzt.

4.  Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 1 Prozent der 
Versicherungssumme begrenzt. Der bedingungsgemäß als 
entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je Versiche-
rungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt in Höhe von 500 
Euro gekürzt.

 Der Versicherer verzichtet auf einen Selbstbehalt in Höhe 
von 500 Euro, wenn das Gebäude zum Schadenzeitpunkt 
nicht älter als 20 Jahre alt ist, oder wenn der Versicherungs-
nehmer dem Versicherer vor Schadeneintritt einen Dicht-
heitsnachweis (u. a. DIN 1986 Teil 30, DIN EN 12056-1 und 
DIN EN 1610) vorgelegt hat.

5. Beendigung des Hauptversicherungsvertrags

 Mit Beendigung des Hauptversicherungsvertrags (siehe Ziffer 1) 
erlischt auch der Versicherungsschutz des Rohrpaketes in der 
Wohngebäudeversicherung.

Besondere Bedingungen für das Rohrpaket in der Wohngebäudeversicherung (BBW Rohr-
paket 2012)
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Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt

1. Vertragsgrundlage
 Es gelten die Allgemeinen Wohngebäude-Versicherungsbe-

dingungen (VGB 2012), (Hauptvertrag), soweit sich aus den 
folgenden Bestimmungen nicht etwas anderes ergibt.

2. Versicherte Gefahren und Schäden
 Entschädigt werden versicherte Sachen (siehe Ziffer 4), die 

durch Bruch (Zerbrechen) zerstört oder beschädigt werden.

3. Nicht versicherte Schäden
a)  Die Versicherung erstreckt sich nicht auf

aa)  Beschädigungen von Oberflächen oder Kanten (z. B. 
Schrammen, Muschelausbrüche),

bb)  Undichtwerden der Randverbindungen von Mehrschei-
ben- Isolierverglasungen.

b)  Nicht versichert sind Schäden, die durch
aa)  Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall oder 

Absturz eines Luftfahrzeugs, seiner Teile oder seiner 
Ladung,

bb)  Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch, 
cc)  Sturm, Hagel,
dd)  Überschwemmung, Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, 

Schneedruck, Lawinen oder Vulkanausbruch 
 entstehen sowie Schäden für die anderweitig Versicherungs-

schutz besteht.

4. Versicherte und nicht versicherte Sachen

4.1 Versicherungsumfang
 Versichert ist eine Glas-Pauschalversicherung, die sich ent-

weder auf 
 a) das gesamte Gebäude oder 

 b) der Gebäudeteile im allgemeinen Gebrauch

 erstreckt.

 Den vereinbarten Versicherungsumfang entnehmen Sie bitte 
Ihrem Versicherungsschein.

4.2 Versicherte Sachen
 Versichert sind 

a)  Scheiben oder Platten aus Glas (z. B. Guss-, Roh-, Draht-, 
Spiegel-, Mehrscheibenisolier-, Sicherheits- oder Brand-
schutzglas),

b)  Scheiben oder Platten aus Kunststoff,

c)  Platten aus Glaskeramik,

d)  Glasbausteine und Profilbaugläser,

e)  Lichtkuppeln aus Glas oder Kunststoff,

f)  Scheiben von Sonnenkollektoren einschließlich deren Rahmen, 

g)  künstlerisch bearbeitete Gläser (z.B. Motivdarstellung durch 
Glasmalerei, Ätzung, Schliff, Blei- und Messingverglasungen 
mit künstlerischer Bearbeitung) bis 1.000 Euro,

h)  sonstigen Sachen, die im Versicherungsschein ausdrücklich 
benannt sind.

4.3 Nicht versicherte Sachen
 Nicht versichert sind

a)  optische Gläser, Hohlgläser, Geschirr, Beleuchtungskörper 
und Handspiegel,

b)  Photovoltaikanlagen,

c)  Sachen, die bereits bei Antragstellung beschädigt sind,

d)  Scheiben und Platten aus Glas oder Kunststoff, die Bestand-
teil elektronischer Daten-, Ton- Bildwiedergabe- und Kom-
munikationsgeräte sind (z. B. Bildschirme von Fernsehgerä-
ten, Computer-Displays)

e)  Verglasungen von Handel (Läden), Restaurants, Gaststätten, 
Imbiss- und Kioskbetrieben

f)  Werbeanlagen.

5. Versicherte Kosten

5.1 Versicherte Kosten

 Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwen-
digen Kosten für

a)  das vorläufige Verschließen von Öffnungen (Notverschalun-
gen, Notverglasungen),

b) das Abfahren von versicherten Sachen zum nächsten Abla-
gerungsplatz und für die Entsorgung (Entsorgungskosten).

c)  zusätzliche Leistungen, um die sich das Liefern und Mon-
tieren von versicherten Sachen durch deren Lage verteuert 
(z. B. Kran- oder Gerüstkosten),

d)  die Erneuerung von Anstrich, Malereien, Schriften, Verzie-
rungen, Lichtfilterlacken und Folien auf den versicherten 
Sachen (siehe Ziffer 4),

e)  das Beseitigen und Wiederanbringen von Sachen, die das 
Einsetzen von Ersatzscheiben behindern (z. B. Schutzgitter, 
Schutzstangen, Markisen usw.),

f)  die Beseitigung von Schäden an Umrahmungen, Beschlägen, 
Mauerwerk, Schutz- und Alarmeinrichtungen.

 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf 1.000 
Euro.

6. Entschädigung als Sachleistung

6.1 Sachleistung

a)  Der Versicherer gewährt im Versicherungsfall eine Sachleis-
tung, zu der er den Auftrag erteilt.

b)  Sachleistung bedeutet, dass auf Veranlassung und Rechnung 
des Versicherers die zerstörten oder beschädigte Sachen 
entsorgt und in gleicher Art und Güte (siehe Ziffer 4) an den 
Schadenort geliefert und wieder eingesetzt werden.

c)  Von der Sachleistung ausgenommen sind besondere Auf-
wendungen, die zum Erreichen des Schadenortes (z. B. 
Gerüste, Kräne) bzw. im Zusammenhang mit dem Einsetzen 
der Scheibe (z. B. Anstriche, De- und Remontage von Ver-
gitterungen) notwendig sind. Diese Aufwendungen werden 
nur – soweit dies besonders vereinbart ist – in vereinbarter 
Höhe ersetzt (siehe Ziffer 5).

 Falls solche besonderen Aufwendungen zur Erbringung der 
Sachleistung notwendig sind, erteilt der Versicherer in 
Absprache mit dem Versicherungsnehmer in dessen Namen 
den Auftrag hierzu. Der Versicherer erstattet dem Versiche-
rungsnehmer die Rechnungskosten bis zur vereinbarten 
Höhe.

d)  Der Versicherer ersetzt keine Aufwendungen, die bei der 
Angleichung unbeschädigter Sachen (z. B. Farbe und Struk-
tur) an entschädigten Sachen sowie für fertigungsbedingte 
Abweichungen der Ersatzsache im äußeren Erscheinungsbild 
entstehen und erteilt hierzu keinen Auftrag.

6.2 Abweichende Entschädigungsleistung

a)  Im Einvernehmen mit dem Versicherungsnehmer ersetzt der 
Versicherer den Geldbetrag, welcher dem unter Nummer 1 
beschriebenen Leistungsumfang entspricht.

b)  Darüber hinaus kann der Versicherer in Geld leisten, soweit 
eine Ersatzbeschaffung durch den Versicherer zu den orts- 
üblichen Wiederherstellungskosten nicht möglich ist.

c)  Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versiche-
rungsnehmer zum Vorsteuerabzug berechtigt ist; das gleiche 
gilt, soweit der Versicherungsnehmer Mehrwertsteuer tat-
sächlich nicht gezahlt hat.

Besondere Bedingungen für die Versicherung von Glasschäden in der Wohngebäudever-
sicherung (BBW Glas 2012) 
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6.3 Notverglasung / Notverschalung

 Das vorläufige Verschließen von Öffnungen (Notverglasungen 
und Notverschalungen können vom Versicherungsnehmer in 
Auftrag gegeben und als notwendige versicherte Kosten gel-
tend gemacht werden.

6.4 Kosten

a) Maßgeblich für die Berechnung der Kosten (siehe Ziffer 5) ist 
der Zeitpunkt des Eintritts des Versicherungsfalls.

b)  Kürzungen nach Ziffer 6.2 c) gelten entsprechend für die 
versicherten Kosten.

7. Selbstbehalt

 Sofern vereinbart wird der bedingungsgemäß als entschädi-
gungspflichtig errechnete Betrag je Versicherungsfall um den 
vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.

8. Kündigung

a)  Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhal-
tung einer Frist von drei Monaten die Versicherung von 
Glasschäden in der Wohngebäudeversicherung in Textform 
kündigen. Kündigt der Versicherungsnehmer, so kann er 
bestimmen, dass seine Kündigung erst zum Schluss des 
laufenden Versicherungsjahres wirksam wird.

b)  Kündigt der Versicherer, so kann der Versicherungsnehmer 
den Hauptvertrag (siehe Ziffer 1) innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Erklärung des Versicherers zum gleichen 
Zeitpunkt kündigen.

9. Beendigung des Hauptversicherungsvertrags

 Mit Beendigung des Hauptversicherungsvertrags (siehe Ziffer 
1) erlischt auch die Versicherung von Glasschäden in der 
Wohngebäudeversicherung.
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Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt

1. Vertragsgrundlage

 Es gelten die Allgemeinen Wohngebäude-Versicherungsbedin-
gungen (VGB 2012), (Hauptvertrag), soweit sich aus den folgen-
den Bestimmungen nicht etwas anderes ergibt.

2. Versicherte Gefahren und Schäden

 Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, 
die durch

a)  Überschwemmung, Rückstau

b)  Erdbeben

c)  Erdsenkung, Erdrutsch 

d)  Schneedruck, Lawinen 

e)  Vulkanausbruch

zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen.

3. Überschwemmung, Rückstau

a)  Überschwemmung ist die Überflutung des Grund und Bodens 
des Versicherungsgrundstücks mit erheblichen Mengen von 
Oberflächenwasser durch

aa)  Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder fließen-
den) Gewässern,

bb)  Witterungsniederschläge

cc)  Austritt von Grundwasser an die Erdoberfläche infolge 
von aa) oder bb)

b)  Rückstau liegt vor, wenn Wasser durch Ausuferung von 
oberirdischen (stehenden oder fließenden) Gewässern oder 
durch Witterungsniederschläge bestimmungswidrig aus den 
gebäudeeigenen Ableitungsrohren der Wasserversorgung 
oder damit verbundenen Einrichtungen in das Gebäude 
eindringt.

4. Erdbeben

a)  Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des Erdbo-
dens, die durch geophysikalische Vorgänge im Erdinneren 
ausgelöst wird.

b)  Erdbeben wird unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass

aa)  die naturbedingte Erschütterung des Erdbodens in der 
Umgebung des Versicherungsortes Schäden an Gebäu-
den im einwandfreien Zustand oder an ebenso wider-
standsfähigen anderen Sachen angerichtet hat, oder

bb)  der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes der 
versicherten Sachen nur durch ein Erdbeben entstanden 
sein kann.

5. Erdsenkung

 Erdsenkung ist eine naturbedingte Absenkung des Erdbodens 
über naturbedingten Hohlräumen. 

 Nicht versichert sind Schäden durch Trockenheit oder Austrock-
nung.

6. Erdrutsch

 Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abrutschen oder Abstürzen 
von Erd- oder Gesteinsmassen.

7. Schneedruck

1.  Definition Schneedruck

 Schneedruck ist die Wirkung des Gewichts von ruhender 
Schnee- oder Eismassen

2.  Nicht versicherte Schäden

 Nicht versichert sind Schäden durch 

a)  das Abgleiten von Schnee- und/oder Eismassen (z. B. 
gleitender oder rutschender Schnee als sog. Dachlawinen) 

b)  die Einwirkung von Nässe oder Feuchtigkeit, soweit nicht 
ein durch Schneedruck verursachter Gebäudeschaden 
vorliegt. 

8. Lawinen

 Lawinen sind an Berghängen niedergehende Schnee- oder 
Eismassen einschließlich der bei ihrem Abgang verursachten 
Druckwelle.

9. Vulkanausbruch

 Vulkanausbruch ist eine plötzliche Druckentladung beim Auf- 
reißen der Erdkruste, verbunden mit Lavaergüssen, Asche- 
Eruptionen oder dem Austritt von sonstigen Materialien und 
Gasen.

10. Nicht versicherte Schäden

 Nicht versichert sind

a)  Schäden an versicherten Gebäuden oder versicherten Sachen, 
die sich in Gebäuden befinden, die nicht bezugsfertig oder 
wegen Umbauarbeiten für ihren Zweck nicht benutzbar sind.

b)  Schäden an im Freien befindlichen beweglichen Sachen.

c)  – ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen – Schäden durch

aa)  Sturmflut;

bb)  Grundwasser, soweit nicht an die Erdoberfläche gedrun-
gen (siehe Ziffer 3)

d)  Elementarschäden nach Ziffer 2 an versicherten Gebäuden 
bzw. an sonstigen versicherten Sachen, solange die Gebäude 
noch nicht bezugsfertig sind oder wegen Umbauarbeiten für 
ihren Zweck nicht benutzbar sind.

11. Besondere Obliegenheiten

 Zur Vermeidung von Überschwemmungs- bzw. Rückstauschä-
den hat der Versicherungsnehmer

a)  bei überflutungsgefährdeten Räumen (Räume unter Erdglei-
che mit Anschluss an das öffentliche Kanalnetz) Rückstau-
sicherungen anzubringen und funktionsbereit zu halten und

b)  Abflussleitungen auf dem Versicherungsgrundstück freizu-
halten,

 sofern der Versicherungsnehmer hierfür die Gefahr trägt. 

 Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten, 
so ist der Versicherer unter den in Abschnitt B § 8 VGB 2012 
beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder 
auch ganz oder teilweise leistungsfrei.

12. Selbstbehalt

 Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig errechnete 
Betrag wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbe-
halt gekürzt.

13. Kündigung

a)  Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhal-
tung einer Frist von drei Monaten die Versicherung weiterer 
Elementarschäden in Textform kündigen. Kündigt der Versi-
cherungsnehmer, so kann er bestimmen, dass seine Kündi-
gung erst zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres 
wirksam wird.

b)  Kündigt der Versicherer, so kann der Versicherungsnehmer 
den Hauptvertrag (siehe Ziffer 1) innerhalb eines Monats nach 
Zugang der Erklärung des Versicherers zum gleichen Zeitpunkt 
kündigen.

14. Beendigung des Hauptversicherungsvertrags

 Mit Beendigung des Hauptversicherungsvertrags (siehe Ziffer 1) 
erlischt auch die Versicherung weiterer Elementarschäden.

Besondere Bedingungen für die Versicherung weiterer Elementarschäden in der Wohnge-
bäudeversicherung (BBW Elementar 2012) 


	Vertragsbestimmungen Wohngebäude Plus
	Inhaltsverzeichnis
	Allgemeines Informationsblatt zur Wohngebäudeversicherung
	Allgemeine Wohngebäude-Versicherungsbedingungen (VGB 2012 – Wert 1914)
	Abschnitt A
	§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden (Versicherungsfall), generelle Ausschlüsse
	§ 2 Feuer (Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Luftfahrzeuge)
	§ 3 Leitungswasser
	§ 4 Sturm, Hagel
	§ 5 Versicherte und nicht versicherte Sachen, Versicherungsort
	§ 6 Wohnungs- und Teileigentum
	§ 7 Versicherte Kosten
	§ 8 Mehrkosten
	§ 9 Mietausfall, Mietwert
	§ 10 Versicherungswert, Versicherungssumme
	§ 11 Ermittlung der Versicherungssumme in der gleitenden Neuwertversicherung, Unterversicherung
	§ 12 Beitrag in der Gleitenden Neuwertversicherung und deren Anpassung
	§ 13 Entschädigungsberechnung
	§ 14 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung
	§ 15 Sachverständigenverfahren
	§ 16 Vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheiten des Versicherungsnehmers vor dem Versicherungsfall, Sicherheitsvorschriften
	§ 17 Besondere gefahrerhöhende Umstände
	§ 18 Veräußerung der versicherten Sachen

	Abschnitt B
	§ 1 Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters bis zum Vertragsschluss
	§ 2 Beginn des Versicherungsschutzes, Dauer und Ende des Vertrags
	§ 3 Beiträge, Versicherungsperiode
	§ 4 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags, Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung
	§ 5 Folgebeitrag
	§ 6 Lastschriftverfahren
	§ 7 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
	§ 8 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
	§ 9 Gefahrerhöhung
	§ 10 Überversicherung
	§ 11 Mehrere Versicherer
	§ 12 Versicherung für fremde Rechnung
	§ 13 Aufwendungsersatz
	§ 14 Übergang von Ersatzansprüchen
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